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Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und 
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Sachverhalt 
Die Stadtvertretung der Stadt Altentreptow hat mit Beschluss vom 18.03.2025 den 
Planentwurf der 14. Änderung des Flächennutzungsplans in der Fassung vom Mai 2024 
beschlossen und zur Veröffentlichung bestimmt.  
 
Die Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde den gesetzlichen Bestimmungen des 
Baugesetzbuches entsprechend durchgeführt. Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit sind in 
dieser Zeit nicht eingegangen. 
 
Der Inhalt der im Ergebnis der Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen ist in der als 
Anlage 1 beigefügten Abwägungstabelle aufgeführt. Die Stellungnahmen wurden geprüft; sie 
sollen entsprechend den jeweiligen Empfehlungen in der Abwägungstabelle behandelt 
werden.  
 
Vom Ergebnis der Abwägung sind diejenigen, die Stellungnahmen abgegeben haben, unter 
Angabe der Gründe zu unterrichten. Die Mitteilung bzw. Einsichtnahme soll spätestens nach 
Inkrafttreten des im Parallelverfahren geführten Bebauungsplans erfolgen bzw. ermöglicht 
werden.  
 
Die Flächennutzungsplanänderung bedarf der Genehmigung der höheren 
Verwaltungsbehörde. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn der 
Flächennutzungsplan nicht ordnungsgemäß zustande gekommen ist oder dem 
Baugesetzbuch, den auf Grund dieses Gesetzbuchs erlassenen oder sonstigen 
Rechtsvorschriften widerspricht. 
Können Versagungsgründe nicht ausgeräumt werden, kann die höhere Verwaltungsbehörde 
räumliche oder sachliche Teile der Flächennutzungsplanänderung von der Genehmigung 



ausnehmen. 
 
Die Erteilung der Genehmigung ist ortsüblich bekannt zu machen. Mit der Bekanntmachung 
wird die Flächennutzungsplanänderung wirksam. Jedermann kann den 
Flächennutzungsplan, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung nach § 6a 
Absatz 1 einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Die Personen, die dem Mitwirkungsverbot gem. § 24 KV M-V unterliegen, haben dies 
eigenverantwortlich anzuzeigen. 

Beschlussvorschlag 
Die Stadtvertretung der Stadt Altentreptow beschließt: 
 
1.  
Die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wurden geprüft und deren Behandlung wird entsprechend 
den jeweiligen Empfehlungen in der Abwägungstabelle (Anlage 1) beschlossen. 
 
2.   
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die im Rahmen der Beteiligung 
eine Stellungnahme abgegeben haben, sind über das Ergebnis der Abwägung durch die 
Möglichkeit zur Einsichtnahme bzw. Mitteilung zu informieren. 
 
3.  
Die 14. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Altentreptow wird in der vorliegenden 
Fassung vom August 2025 beschlossen. Die Begründung wird in der vorliegenden Fassung 
vom August 2025 gebilligt. 
 
4.   
Die 14. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Altentreptow ist der höheren 
Verwaltung zur Genehmigung vorzulegen. 
  



 

Finanzielle Auswirkungen 
im lfd. Haushaltsjahr:     in Folgejahren:     

             
   X nein       nein   ja 

             
    ja       einmalig    
             

          jährlich wiederkehrend 
                    

Finanzielle Mittel stehen: 

             

    stehen zur Verfügung unter    stehen nicht zur Verfügung  

           

  Produktsachkonto:     
Deckungsvorschlag: 
Produktsachkonto:   

       

  Bezeichnung:     Bezeichnung:    

   
  
  

  
 
      Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung 

             
                    

Haushaltsmittel: 
  
  Haushaltsmittel:     

  
Soll gesamt:   Soll gesamt:     

Maßnahmesumme: 
  
  Maßnahmesumme:   

noch verfügbar: 
  
  noch verfügbar:     

 
Erläuterungen: Der Stadt Altentreptow entstehen keine Kosten.  

 

 

Anlage/n 
1 Abw_§ 4 (2) BauGB_August_2025 öffentlich 

 
2 01 Planzeichnung August 2025 (1) öffentlich 

 
3 02_Begründung FNP Altentreptow öffentlich 

 
4 03_Umweltbericht FNP August 2025 öffentlich 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden gemäß § 4 Absatz 2 BauGB                                Bearbeitungsstand: August 2025 
 

lfd. 
Nr. 

Behörde und Sonstige Träger  
öffentlicher Belange 

Datum der  
Stellung-
nahme 

Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag 

1.  Landkreis  
Mecklenburgische Seenplatte 
Platanenstraße 43 
17033 Neubrandenburg 

13.06.2025 Die Stadtvertretung der Stadt Altentreptow hat die Aufstellung der 
14. Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen. Als ersten 
Verfahrensschritt führte die Stadt bereits die Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
1 BauGB durch. Diese frühzeitige Behördenbeteiligung diente vor-
rangig der Festlegung von Umfang und Detaillierungsgrad der Um-
weltprüfung (sog. Scoping). Die beteiligten Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange sollen die Gemeinde hierbei bera-
ten. Hierzu hat der Landkreis mit Datum vom 16. Dezember 2022 
eine Stellungnahme abgegeben, jedoch ohne einzelne Fachbezo-
genheit auf Grund der fehlenden Vereinbarkeit des im Parallelver-
fahren aufgestellten Bebauungsplanes Nr. 37 „Photovoltaikanlage 
Buchar“ der Stadt Altentreptow mit den Zielen der Raumordnung 
und Landesplanung. Der im weiteren Planverfahren erarbeitete 
Entwurf zu o. g. Flächennutzungsplanänderung wurde gebilligt und 
zur öffentlichen Auslegung bestimmt. Mit Schreiben des von der 
Gemeinde in Anwendung des § 4b BauGB bevollmächtigten Pla-
nungsbüros MIKAVI Planung GmbH vom 08. April 2025 ist der 
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hierzu im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme 
aufgefordert worden. Zu dem mir vorliegenden Entwurf der 14.Än-
derung des Flächennutzungsplanes der Stadt Altentreptow, beste-
hend aus der Planzeichnung, der Begründung mit Umweltbericht 
(Stand: Mai 2024) nehme ich als Träger öffentlicher Belange wie 
folgt Stellung:  
 
1. Der Flächennutzungsplan der Stadt Altentreptow hat in der Fas-
sung der Neubekanntmachung mit Ablauf des 21. Juli 2014 Rechts-
wirksamkeit erlangt. Dieser unterlag bereits einigen Änderungen.  
Anlass für die vorliegende 14. Flächennutzungsplanänderung ist 
die Entwicklung eines Solarparks in der Gemarkung Buchar. Die 
Stadt stellt hierfür aktuell die Satzung über den vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan Nr. 37 „Photovoltaikanlage Buchar“ auf, um 
planungsrechtliche Voraussetzungen zu schaffen. Für das Sonder-
gebiet wird eine Fläche von 9 ha angegeben. Da die hierfür vorge-
sehenen Flächen im rechtswirksamen Flächennutzungsplan als Flä-
chen für die Landwirtschaft dargestellt werden, sollen diese in eine 
Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung ´Energiegewinnung 
auf der Basis solarer Strahlungsenergie´ geändert werden. Dem 
folge ich vom Grundsatz her. 
 
2. Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen (An-
passungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Aus den allgemeinen und grundsätzlichen Anmerkun-
gen des Landkreises ergeben sich keine bisher unbe-
rücksichtigten Belange für die Änderung des Flächen-
nutzungsplans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden gemäß § 4 Absatz 2 BauGB                                Bearbeitungsstand: August 2025 
 

lfd. 
Nr. 

Behörde und Sonstige Träger  
öffentlicher Belange 

Datum der  
Stellung-
nahme 

Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag 

Eine aktuelle landesplanerische Stellungnahme vom 11. April 2025 
liegt mir vor. Danach werden der o. g. Flächennutzungsplanände-
rung vor dem Hintergrund des positiven Zielabweichungsbeschei-
des des Ministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und 
Arbeit M-V vom 27. Mai 2024 zu dem im Parallelverfahren aufge-
stellten Bebauungsplan Nr. 37 „Photovoltaikanlage Buchar“ der 
Stadt Altentreptow keine Ziele der Raumordnung und Landespla-
nung mehr entgegengehalten. 
 
3. Unter Berücksichtigung der Anmerkungen und Hinweise in un-
serer Stellungnahme vom 13. Juni 2025 im Rahmen der Beteili-
gung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zur Satzung über den Bebauungs-
planes Nr. 37 der Stadt Altentreptow gibt es zur vorliegenden Flä-
chennutzungsplanänderung der Stadt Altentreptow keine weiteren 
Anmerkungen oder Hinweise.  

Es wurden keine bisher unberücksichtigten Belange 
vorgetragen. Ein Abwägungsbedarf besteht nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3.  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die für die nachgelagerte verbindliche Ebene des Be-
bauungsplanes vorgetragenen Anmerkungen und Hin-
weise beziehen sich auf konkrete mit dem Bebauungs-
plan mögliche vorhabenspezifische Eingriffe, die für die 
übergeordnete, vorbereitende Ebene des Flächennut-
zungsplanes keine Relevanz haben können. Mit Ver-
weis auf das im Parallelverfahren vorliegende Aufstel-
lungsverfahren zur Satzung über den Bebauungsplanes 
Nr. 37 der Stadt Altentreptow „Photovoltaikanlage 
Buchar“ ergibt sich vorliegend kein Abwägungsbedarf. 

     
2.  Staatliches Amt für  

Landwirtschaft und Umwelt 
Mecklenburgische Seenplatte 
Neustrelitzer Straße 120 
17033 Neubrandenburg 

06.05.2025 Landwirtschaft und Agrarförderung 
Mit dem o. g. Vorhaben werden der Landwirtschaft Flächen in einer 
Größenordnung von ca. 9 ha entzogen. Das Vorhaben befindet sich 
teilweise innerhalb und teilweise außerhalb eines in Nr. 5.3 (9) des 
Landesraumentwicklungsprogramms M-V 2016 (LEP M-V 2016) 
genannten 110 m Streifens entlang der vorhandenen Bahntrasse. 
Zudem befindet sich das Vorhaben raumordnerisch in einem Vor-
behaltsgebiet Landwirtschaft, sodass zu beachten gilt, dass dem 
Erhalt und der Entwicklung landwirtschaftlicher Produktionsfakto-
ren und -statten ein besonderes Gewicht beigemessen werden soll 
(vgl. Nr. 4.5 (3) des LEP M-V 2016). Zur Reduzierung des Flächen-
verbrauches sollen Freiflächenphotovoltaikanlagen daher grund-
sätzlich effizient und flächensparend, insbesondere auf Konversi-
onsstandorten, stillgelegten Deponien und bereits versiegelten Flä-
chen errichtet werden (vgl. Nr. 5.3 (9) des LEP M-V 2016). Unter 
den gegebenen Aspekten stehen dem Teilbereich des Vorhabens, 
welcher sich außerhalb des o. g. 110 m Streifens befindet, land-
wirtschaftliche Belange entgegen. Ob das Vorhaben dennoch zu-
lässig ist, ist daher im Rahmen eines Zielabweichungsverfahrens 
über das Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und 
Arbeit zu klären. Der Begründung zum o. g. Vorhaben mit Stand 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Mit Antrag vom 21.02.2023 hat die Stadt Altentreptow 
den Antrag auf Zulassung einer Abweichung von den 
Zielen der Raumordnung gem. § 6 II 1 Raumord-
nungsgesetz i.V.m. § 5 VI Landesplanungsgesetz M-V 
gestellt, weil keine Konversionsstandorten, stillgeleg-
ten Deponien und bereits versiegelten Flächen in aus-
reichender Anzahl für die Ansiedlung von Freiflächen-
Photovoltaikanlagen zur Verfügung stehen, um die 
energiepolitischen Vorgaben der Bundesregierung zu 
erreichen (vgl. § 2 EEG). 
Mit Schreiben vom 27.05.2024 ging der positive Be-
scheid über die Zielabweichung seitens des Ministeri-
ums für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Ar-
beit M-V an die Stadt Altentreptow ein.  
Die Beurteilung der Vereinbarung mit den Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung obliegt dem Amt für 
Raumordnung und Landesplanung. Mit der Stellung-
nahme vom 11.04.2025 wird die Vereinbarkeit der 14. 
Änderung der Stadt Altentreptow mit den Zielen und 
Grundsätzen bestätigt. 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden gemäß § 4 Absatz 2 BauGB                                Bearbeitungsstand: August 2025 
 

lfd. 
Nr. 

Behörde und Sonstige Träger  
öffentlicher Belange 

Datum der  
Stellung-
nahme 

Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag 

„Entwurf - Mai 2024“ ist auf Seite 14 zu entnehmen, dass dieser 
Antrag bereits gestellt wurde. Letztlich können im Rahmen von 
Zielabweichungsverfahren lediglich auf bis zu 5.000 ha der Landes-
fläche Vorhaben zur Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen 
ausnahmsweise zugelassen werden, wenn durchschnittlich 40 Bo-
denpunkte nicht überschritten, Maximalgrößen eingehalten und 
weitere Kriterien erfüllt werden (vgl. Landtagsbeschluss vom 
10.06.2021 gemäß Drucksache 7/6169). Für die überplanten Land-
wirtschaftsflächen sind im Geoportal des Landkreises Mecklenbur-
gische Seenplatte Bodenwerte (Acker- und Grünlandzahlen) von 36 
bis 47 angegeben. Das flächengewichtete Mittel des Gesamtvorha-
bens beträgt 42 Bodenpunkte (Durchschnitt im Land M-V: 40), so-
dass die mit dem Landtagsbeschluss vom 10.06.2021 gemäß 
Drucksache 7/6169 gegebenen Abweichungsmöglichkeiten nicht 
zutreffen. Andere Belange in der Zuständigkeit des Staatlichen Am-
tes für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte 
sind durch das o. g. Vorhaben nicht betroffen. Ob ein Altlastver-
dacht besteht, ist über das Altlastenkataster beim Landkreis Meck-
lenburgische Seenplatte zu erfragen. 

 

     
3.  Amt für Raumordnung und 

Landesplanung 
Mecklenburgische Seenplatte 
Helmut-Just-Str. 2-4 
17036 Neubrandenburg 

11.04.2025 Zu den Planungsinhalten wurde bereits im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom 
02.12.2022 landesplanerisch Stellung genommen. Im Ergebnis ist 
festgestellt, dass das Vorhaben nicht mit dem Ziel der Raumord-
nung gemäß Programmsatz 5.3(9) LEP M-V vereinbar ist. Der Gel-
tungsbereich des vorliegenden Entwurfs weist im Gegensatz zum 
letzten Vorentwurf keine Änderungen auf, jedoch erging mit 
Schreiben vom 27.05.2024 der positive Bescheid über die Zielab-
weichung seitens des Ministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, 
Tourismus und Arbeit M-V an die Stadt Altentreptow. Bezüglich der 
angezeigten Änderung des Flächennutzungsplans wird daher auf 
die landesplanerische Stellungnahme zu dem angezeigten Bebau-
ungsplan Nr. 37 „Photovoltaikanlage Buchar“ vom 11.04.2025 ver-
wiesen, in der festgestellt ist, dass der Planung seitens des Amtes 
für Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische Seen-
platte keine Ziele der Raumordnung und Landesplanung mehr ent-
gegengehalten werden. Die angezeigte 14. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Stadt Altentreptow ist mit den Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung vereinbar. Im derzeitig rechtswirk-
samen Flächennutzungsplan der Stadt Altentreptow ist der Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans Nr. 37 „Photovoltaikanlage 
Buchar“ als „Flächen für die Landwirtschaft“ dargestellt. Im Ergeb-
nis der 14. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es werden keine bisher unberücksichtigten Belange 
vorgetragen. Es besteht kein Abwägungsbedarf. 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden gemäß § 4 Absatz 2 BauGB                                Bearbeitungsstand: August 2025 
 

lfd. 
Nr. 

Behörde und Sonstige Träger  
öffentlicher Belange 

Datum der  
Stellung-
nahme 

Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag 

Altentreptow wird das Gebiet nunmehr als „Sonstiges Sondergebiet 
– Energiegewinnung auf Basis solarer Strahlungsenergie (SO EBS)“ 
gemäß § 1 Abs. 2 BauNVO dargestellt.  

     
4.  Landesamt für Kultur- und 

Denkmalpflege M-V 
Domhof 4/5 
19055 Schwerin 

08.05.2025 In dem o. g. Verfahren äußert sich das LAKD als Denkmalfachbe-
hörde wie folgt: 
 
Belange der Bodendenkmalpflege  
Die nachfolgende Auskunft stützt sich auf die systematische Erfas-
sung der Bodendenkmale (§ 4 Abs. 2 Nr. 1 DSchG M-V) durch das 
LAKD als Denkmalfachbehörde.  
 
 
1. Auskunft zum Bestand  
1.1 Im Bereich des Vorhabens sind bislang keine Bodendenkmale 
bekannt geworden.  
 
2. Notwendiger Rahmen und Umfang der Umweltprüfung  
2.1 Angesichts der Tatsache, dass keine vollständige Bestandser-
hebung der Bodendenkmale vorliegt, muss gleichwohl stets mit 
dem Vorhandensein derzeit noch unentdeckter Bodendenkmale ge-
rechnet werden. Aus diesem Grund reichen die vorliegenden Infor-
mationen nicht aus, um die Auswirkungen des Vorhabens auf Kul-
tur- und Sachgüter zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten 
(§ 1, 2 und 2a BauGB).  
 
2.2 Da das Vorhaben erhebliche, nicht ausgleichbare Auswirkungen 
auf Bodendenkmale haben kann (Veränderungen der Substanz, 
vollständige Beseitigung u.a.), ist die Ermittlung der Auswirkungen 
nach allgemein anerkannten Prüfmethoden zu empfehlen.  
 
2.3 Als anerkannte Prüfmethode kommt insbesondere die archäo-
logische Voruntersuchung mittels einer ausreichenden Anzahl von 
Sondageschnitten im Bereich der Eingriffsflächen (Anlagenstand-
orte, Verkehrsflächen, Kabeltrassen usw.) in Betracht. Sie ist not-
wendige Voraussetzung, um im Umweltbericht die erforderlichen 
Aussagen zu den voraussichtlichen Auswirkungen des Vorhabens 
auf die Bodendenkmale als Teil der Kultur- und Sachgüter treffen  
zu können. 
 
2.4 Für die sachgerechte Berücksichtigung des kulturellen Erbes in 
Umwelt- und Umweltverträglichkeitsprüfungen wird außerdem auf 
den Leitfaden „Kulturelles Erbe in der Umweltprüfung“ verwiesen: 

Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt.  
Innerhalb des Geltungsbereichs der 14. Änderung des 
Flächennutzungsplans befinden sich nach derzeitigem 
Kenntnisstand keine gemäß § 5 DSchG M-V eingetra-
genen Denkmale. Darüber hinaus werden vorliegend 
handelt auch keine Verdachtsflächen von Bodendenk-
malen durch das Landesamt für Kultur und Denkmal-
pflege angezeigt.  
Insofern besteht aus Sicht der Stadt Altentreptow ent-
gegen der Einschätzung des Landesamtes für Kultur 
und Denkmalpflege kein Handlungsbedarf für die Er-
kundung bisher unbekannter Bodendenkmäler.  
Grundsätzlich hat das Verwaltungsgericht Schwerin (2 
A 3548/15 SN) mit Urteil vom 27. April 2017 festge-
stellt, dass sich aus der Tatsache, dass keine Boden-
denkmale bekannt sind, keine Ermächtigungsgrund-
lage für Auflagen zur Sicherstellung und Bergung ver-
muteter oder bisher unbekannter Bodendenkmale zu 
Lasten des Bauherrn ergibt. Einzelne aufgefundene Ar-
tefakte führen dabei nicht automatisch zu einer Klassi-
fizierung des gesamten von den Bodenarbeiten be-
troffenen Grundstücksbereichs als (Boden-) Denkmal 
führen.  
Gemäß dem Urteil des Verwaltungsgerichts Schwerin 
vom 10.02.2021 (2 B 207/21 SN) wird das vorste-
hende Urteil bestätigt.  
Außerhalb von Grabungsschutzgebieten wird der 
Schutz der im Boden vermuteten Bodendenkmale, so-
fern sie sich in einer Tiefe befinden, die von den Bau-
arbeiten betroffen ist, im DSchG M-V lediglich durch 
die denkmalbezogenen Auskunfts-, Anzeige- und Er-
haltungspflichten des Bauherrn gemäß § 11 Abs. 3 
DSchG M-V und die entsprechenden Verpflichtungen 
der Denkmalfachbehörde gewährleistet.  
Im Planungsraum ist nach derzeitigem Kenntnisstand 
kein Grabungsschutzgebiet gemäß § 14 DSchG M-V 
ausgewiesen. 
Die bloße Vermutung von Bodendenkmalen sowie die 
damit in Verbindung stehenden Forderungen des 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden gemäß § 4 Absatz 2 BauGB                                Bearbeitungsstand: August 2025 
 

lfd. 
Nr. 

Behörde und Sonstige Träger  
öffentlicher Belange 

Datum der  
Stellung-
nahme 

Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag 

UVP-Gesellschaft e.V. (Hrsg.): Kulturelles Erbe in der Umweltprü-
fung. Leitfaden zur Berücksichtigung des kulturellen Erbes bei Um-
weltverträglichkeitsprüfungen, Strategischen Umweltprüfungen 
und Umweltprüfungen in der Bauleitplanung, Köln 2024 
(https://www.uvp.de/de/service/leitlinien-der-uvp-gesell-
schaft/1422- kulturelles-erbe-in-der-umweltpruefung).  
 
3. Erläuterungen  
3.1 Die Pflicht, im Rahmen der Umweltprüfung die umweltbezoge-
nen Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter zu er-
mitteln und in einem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewer-
ten, ergibt sich aus § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe g in Verbindung mit 
§ 2 Abs. 4 BauGB. Zu den Kulturgütern im Sinne des § 2a BauGB 
gehören auch Bodendenkmale.  
 
3.2 Die Unterrichtung über den erforderlichen Umfang und Detail-
lierungsgrad der Umweltprüfung erfolgt auf Grundlage von § 4 Abs. 
1 BauGB.  
 
3.3 Die Beseitigung, Veränderung oder Nutzungsänderung unbe-
weglicher Bodendenkmale bedarf der Genehmigung der unteren 
Denkmalschutzbehörde (§ 7 Abs. 1 DSchG M-V) bzw. der nach an-
deren gesetzlichen Bestimmungen für die Planfeststellung, Geneh-
migung, Erlaubnis, Bewilligung, Zulassung oder Zustimmung zu-
ständige Behörde (§ 7 Abs. 6 DSchG M-V). Auch Maßnahmen in 
der Umgebung sind genehmigungspflichtig, wenn sie das Erschei-
nungsbild oder die Substanz des Bodendenkmals erheblich beein-
trächtigen (§ 7 Abs. 1 Nr. 2 DSchG M-V).  
 
4. Hinweise  
4.1 Durch die Durchführung einer archäologischen Voruntersu-
chung erhöht sich auch die Planungssicherheit erheblich, weil Ver-
zögerungen des Vorhabens durch die Entdeckung bislang unbe-
kannter Bodendenkmale (§ 11 Abs. 3 DSchG M-V) während der 
Bauphase vermieden werden.  
 
4.2 Eine Beratung zur fachgerechten Durchführung archäologischer 
Voruntersuchungen (Untersuchungen zum tatsächlichen Bestand 
der Bodendenkmale, Ermittlung der Auswirkungen des Vorhabens 
auf Bodendenkmale) ist bei der zuständigen Unteren Denkmal-
schutzbehörde bzw. beim Landesamt für Kultur und Denkmalpflege 
Mecklenburg-Vorpommern, Abteilung Landesarchäologie, Domhof 
4/5, 19055 Schwerin, erhältlich.  

Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege M-V nach 
vertiefenden Untersuchungen haben entsprechend 
keine abwägungserhebliche Relevanz für den Pla-
nungsraum und werden für das Aufstellungsverfahren 
der 14. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt 
Altentreptow nicht beachtet oder berücksichtigt. 
Im Übrigen beinhaltet der Umweltbericht unter Punkt 
2.3.1.9 zum Schutz von Kultur- und sonstige Sachgü-
tern eine entsprechende Auseinandersetzung im Um-
gang mit der Betroffenheit von bisher unbekannten 
Bodendenkmalen nach den Vorgaben des Denkmal-
schutzgesetzes M-V. 
Sofern im Zuge der baulichen Umsetzung eines Vorha-
bens innerhalb des Geltungsbereiches der 14. Ände-
rung des Flächennutzungsplans tatsächliche bisher un-
entdeckte Bodendenkmale bekannt werden, gilt die 
Bergungs- und Dokumentationspflicht gemäß den Vor-
gaben des Denkschutzgesetzes M-V zu Lasten des Ver-
ursachers. Für den Inhalt der Flächennutzungsplanän-
derung ändert sich damit nichts. 
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Belange der Baudenkmalpflege  
Bei Durchführung der geplanten Maßnahmen werden keine Be-
lange der Baudenkmalpflege berührt.  

     
5.  Gemeinde Groß Teetzleben 

über Amt  
Treptower-Tollensewinkel 
Rathausstraße 1 
17087 Altentreptow 

 Es wurde keine Stellungnahme abgegeben.  

     
6.  Gemeinde Wildberg 

über Amt  
Treptower-Tollensewinkel 
Rathausstraße 1 
17087 Altentreptow 

 Es wurde keine Stellungnahme abgegeben.  

     
7.  Gemeinde Pripsleben 

über Amt  
Treptower-Tollensewinkel 
Rathausstraße 1 
17087 Altentreptow 

 Es wurde keine Stellungnahme abgegeben.  

     
8.  Gemeinde Wolde 

über Amt  
Treptower-Tollensewinkel 
Rathausstraße 1 
17087 Altentreptow 

 Es wurde keine Stellungnahme abgegeben.  

     
9.  Gemeinde Gültz 

über Amt  
Treptower-Tollensewinkel 
Rathausstraße 1 
17087 Altentreptow 

 Es wurde keine Stellungnahme abgegeben.  

     
10.  Gemeinde Burow 

über Amt  
Treptower-Tollensewinkel 
Rathausstraße 1 
17087 Altentreptow 

 Es wurde keine Stellungnahme abgegeben.  

     
11.  Gemeinde Grapzow 

über Amt  
Treptower-Tollensewinkel 
Rathausstraße 1 
17087 Altentreptow 

 Es wurde keine Stellungnahme abgegeben.  
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12.  Gemeinde Golchen 
über Amt  
Treptower-Tollensewinkel 
Rathausstraße 1 
17087 Altentreptow 

 Es wurde keine Stellungnahme abgegeben.  

     
13.  Gemeinde Grischow 

über Amt  
Treptower-Tollensewinkel 
Rathausstraße 1 
17087 Altentreptow 

 Es wurde keine Stellungnahme abgegeben.  

     
14.  Gemeinde Brunn 

über Amt Neverin 
Dorfstraße 36 
17039 Neverin 

 Es wurde keine Stellungnahme abgegeben.  

     
15.  Gemeinde Neddemin 

über Amt Neverin 
Dorfstraße 36 
17039 Neverin 

 Es wurde keine Stellungnahme abgegeben.  

     
16.  Staatliches Bau- und  

Liegenschaftsamt 
Neubrandenburg 
Neustrelitzer Straße 121 
17033 Neubrandenburg 

14.04.2025 Nach derzeitigem Kenntnisstand befindet sich im Bereich des o. g. 
Vorhabens kein vom SBL Neubrandenburg verwalteter Grundbesitz 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern, so dass unsererseits hierzu 
weder Anregungen noch Bedenken vorzubringen sind. Es ist nicht 
auszuschließen, dass sich im Vorhabengebiet forst- oder landwirt-
schaftliche Nutzflächen oder für Naturschutzzwecke genutzte Lan-
desflächen befinden. Für eventuelle Hinweise und Anregungen zu 
diesen gemäß § 5 des Gesetzes zur Modernisierung der Staats-
hochbau- und Liegenschaftsverwaltung M-V vom 24.09.2019 nicht 
zum Landesvermögen des SBL Neubrandenburg gehörenden 
Grundstücken, sind die jeweiligen Ressortverwaltungen zuständig. 
Ich gehe davon aus, dass bereits im Rahmen des Beteiligungsver-
fahrens eine Einbindung dieser Fachverwaltung erfolgt ist. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Für den Inhalt der Flächennutzungsplanänderung 
ergibt sich kein Abwägungsbedarf. 
 

     
17.  Landesforst M-V AdöR 

Forstamt Neubrandenburg 
Oelmühlenstraße 3 
17033 Neubrandenburg 

11.04.2025 Das Einvernehmen wird durch unsere Behörde nur unter Beach-
tung und Umsetzung folgender Auflagen hergestellt. 
 
Auflagen: 
 

1. Bei der Errichtung von Photovoltaikanlagen ist der im § 20 
LWaldG M-V vorgegebene Mindestwaldabstand von 30 m 
zum Wald (Trauf) zu beachten und nicht zu unterschreiten. 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
Die Stellungnahme hat für die vorbereitende Ebene der 
Flächennutzungsplanänderung keine unmittelbare Re-
levanz, da vorliegend keine Waldflächen überplant 
werden. Sollten Waldflächen gemäß § 2 LWaldG be-
troffen sein, sind auf der nachgelagerten, verbindli-
chen Ebene des Bebauungsplanes die Waldabstände zu 
berücksichtigen.  
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Dies gilt nach § 4 Nr. 3 und 4 WAbstVO M-V im selben Maße 
auch für standortgebundene Transformatoren, sowie 
Schalt- und Regelstationen oder sonstiger für die betrieb-
lichen Zwecke erforderlicher Anlagen mit mehr als 20 m2 
Grundfläche und mehr als 4 m Höhe und Einfriedungen mit 
einer Höhe über 2 m.  

2. Innerhalb von 50 Metern zum Wald wird der Boden um die 
Trafos herum in einem Abstand vom einem Meter dauer-
haft frei von brennbarem Material gehalten. Dies kann zum 
Beispiel durch ein Kiesbett sichergestellt werden.  

3. Das Forstamt Neubrandenburg verweist darauf, dass sämt-
liche Anschluss- und Leitungsverlegungen für den Betrieb 
von Photovoltaikanlagen außerhalb des Wurzel- und Trauf-
bereichs von Waldflächen zu erfolgen haben. Gleiches gilt 
für die Errichtung aller erforderlichen Nebenanlagen, Tra-
fostationen und für alle Anlagen zur Energiespeicherung 
und - Verarbeitung sowie Einspeisepunkten in das öffentli-
che Netz. 

 
Begründung: 
 
Gemäß § 2 LWaldG ist Wald jede mit Waldgehölzen bestockte 
Grundfläche, unabhängig von Regelmäßigkeit und Art der Entste-
hung. Waldgehölze sind alle Waldbaum- und Waldstraucharten. In 
der Regel ist Wald ein zusammenhängender Bewuchs von Waldge-
hölzen mit einer Mindestflächengröße von 2.000 m2, einer mittle-
ren Breite von 25 Metern und einer mittleren Höhe von 1,5 Metern 
oder einem Alter von 6 Jahren. Entgegen unserer Stellungnahme 
vom 17.11.2022 zum benannten Bebauungsplan Nr. 37 „Photovol-
taikanlage Buchar“ ist Wald im Sinne des § 2 LWaldG betroffen. 
Die Vegetation auf den Flurstücken 148/3 und 205/1, Gemarkung 
Buchar, Flur 1 erfüllt die genannten Kriterien der Waldeigenschaft. 
Diese Waldfläche ist sukzessiv entstanden und daher in der Forst-
grund karte (www.geoportal-mv.de) noch nicht verzeichnet und in 
o.g. Stellungnahme zum Bebauungsplan nicht berücksichtigt. Bei 
der Errichtung baulicher Anlagen ist nach § 1 der WAbstVO2 in Ver-
bindung mit § 20 Abs. 1 Satz 1 des LWaldG M-V ein Abstand von 
30 Metern (Waldabstand) von einer baulichen Anlage bis zur Wald-
grenze einzuhalten. Dieser wird in Fällen des § 2, Absatz 1 Satz 1 
des LWaldG M-V von der Traufkante gebildet. Der Bebauungsplan 
sieht die Errichtung der PVA in einem Abstand von 5 m zu der be-
nannten Waldfläche vor. Der im Bebauungsplan vorgesehene Ab-
stand der Photovoltaikanlage zum Waldrand muss daher zwingend 

 
 

http://www.geoportal-mv.de/
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auf 30 m angepasst werden. Da die Anlage innerhalb des gem. § 3 
Abs. 1 WBrSchVO3 relevanten Abstandes von 50 Metern zum Wald 
errichtet werden soll, fordern wir in Abstimmung mit der Brand-
schutzdienststelle des Landkreises MSE zudem, dass der Boden um 
den Trafo bzw. das Trafogebäude herum in einem Abstand von 1 
Meter frei von brennbarem Bewuchs gehalten wird, um die Aus-
breitung von vom Trafo ausgehenden Schwelbränden entgegenzu-
wirken. Dies kann zum Beispiel durch ein Kiesbett oder Pflaster-
steine umgesetzt werden. 

     
18.  Wasser- und Bodenverband 

Untere Tollense – Mittlere Peene 
Anklamer Straße 10 
17126 Jarmen 

11.04.2025 Seitens des Verbandes werden zur genannten Baumaßnahme 
nachfolgende Hinweise gegeben, bzw. Forderungen erhoben, da 
gemäß Planunterlagen im nördlichen Randbereich das verrohrte 
Gewässer II. Ordnung (BU 1) berührt wird. Weiterhin ist von uns 
eine Übersichtskarte mit dem schematisch dargestellten Anlagen-
bestand unseres Anlagenbestandes beigefügt. Aussagen und Be-
wertungen zum Verlauf möglicher Kabeltrassen können von uns 
aufgrund der momentan verfügbaren Unterlagen nicht getätigt 
werden. Grundsätzlich fordern wir als Wasser- und Bodenverband, 
dass mögliche Kabelkreuzungen an Gewässern mindestens 1,5 m 
unterhalb der Graben- oder Rohrsohle erfolgen müssen. Ebenfalls 
einzuhalten ist ein beidseitiger, bebauungsfreier und unbepflanzter 
Mindestabstand von 10 m zu Gewässern. Ein mögliches Vorkomm-
nis von Dränageleitungen ist bei den jeweiligen Flächeneigentü-
mern zu erkunden. Auch hier muss eine Berücksichtigung, in Bezug 
auf die Erreichbarkeit für eine zukünftige Unterhaltung von Anla-
gen, in der Planung und Bauausführung erfolgen. Sollte die ge-
plante Maßnahme geändert oder erweitert werden, so ist unser 
Verband erneut zu beteiligen. Diese Stellungnahme stellt keine Er-
laubnis im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes dar. Sie kann je-
doch zu deren Genehmigung durch die untere Wasserbehörde des 
Landkreises mit herangezogen werden.  

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
Die Stellungnahme hat für die vorbereitende Ebene der 
Flächennutzungsplanänderung keine unmittelbare Re-
levanz. Der Hinweis wurde auf der nachgelagerten ver-
bindlichen Ebene des Bebauungsplanes geprüft. Der 
geforderte Mindestabstand von 10 m zu dem verrohr-
ten Gewässer wird mit dem Bebauungsplan Nr. 37 
„Photovoltaikanlage Buchar“ der Stadt Altentreptow 
eingehalten. 
 

     
19.  E.DIS Netz GmbH 

Regionalbereich Vorpommern, 
Kundenzentrum 
Hasenwinkel 5 
17438 Wolgast 

24.04.2025 Im Anfragebereich wurden sicherheitsrelevante Einbauten gefun-
den. Beachten Sie die Hinweise zur örtlichen Einweisung auf Seite 
3. Das rot umrandete Gebiet auf den Plänen stellt den Anfragebe-
reich dar. Folgende Planauszüge und sonstige Dokumente wurden 
übergeben: 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die Stellungnahme hat für die vorbereitende Ebene der 
Flächennutzungsplanänderung keine unmittelbare Re-
levanz. Der Hinweis wird auf der Ebene der nachgela-
gerten verbindlichen Planungen beachtet oder berück-
sichtigt. Für den Inhalt der Flächennutzungsplanände-
rung ergibt sich kein Abwägungsbedarf. 
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20.  Landesamt für Gesundheit 
und Soziales M-V 
Neustrelitzer Straße 120 
17033 Neubrandenburg 

 Es wurde keine Stellungnahme abgegeben.  

     
21.  Bundesnetzagentur 

Fehrbelliner Platz 3 
10707 Berlin 

10.04.2025 Da eine Betroffenheit des Richtfunks durch die Planung unwahr-
scheinlich ist, erfolgt unsererseits keine weitere Bewertung. Ein 
möglicher Grund dafür ist: 

1. Die Baumaßnahme weist eine geringe Bauhöhe auf. Es 
handelt sich dabei um einen Bebauungsplan mit einer Bau-
höhe von unter 20 Meter bzw. um eine Planung einer Solar- 
/ Photovoltaik-Freifläche. Eine Richtfunk-Untersuchung zu 
solchen Planungen ist nicht erforderlich. 
2. Entweder ist die Bauhöhe unbekannt oder es handelt 
sich um eine Maßnahme mit einer unveränderten Bauhöhe. 
Zum Beispiel: Flurbereinigung, Landschafts- / Naturschutz, 
unterirdische Leitung oder Aufhebungsverfahren. 
3. Flächennutzungspläne, Regionalpläne, Raumord-
nungspläne oder Entwicklungsprogramme sind planungs-
rechtliche Maßnahmen, die sich in einem früheren Pla-
nungsstadium befinden. Im nachgelagerten Verfahren wird 
konkrete Baumaßnahme erneut angefragt. 
 

Bitte beachten Sie die Zuständigkeitstrennung bei der Bundesnetz-
agentur. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Für den Inhalt der Flächennutzungsplanänderung 
ergibt sich kein Abwägungsbedarf. 
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22.  Deutsche Bahn AG 
DB-Immobilien, Region Ost 
Caroline-Michaelis-Str. 5-11 
10115 Berlin 

 Gegen die Flächennutzungsplanänderung bestehen aus Sicht der 
Deutschen Bahn AG keine grundsätzlichen Bedenken. Zur Aufstel-
lung des Bebauungsplans sind nachfolgende Bedingungen, Aufla-
gen und Hinweise zu beachten und einzuhalten.  

• Bei den angrenzenden Flächen der DB Netz AG handelt es 
sich um gewidmete Eisenbahnbetriebsanlagen, die dem 
Fachplanungsvorbehalt des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) 
unterliegen.  

• Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahn-
anlagen entstehen Emissionen (insbesondere Luft- und 
Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch 
Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch magneti-
sche Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Be-
bauung führen können.  

• Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emis-
sionen sind erforderlichenfalls von der Gemeinde oder dem 
Bauherrn auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen 
vorzusehen bzw. vorzunehmen.  

• Ein widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahnbe-
triebsgeländes sowie sonstiges Hineingelangen in den Ge-
fahrenbereich der Bahnanlagen ist gemäß § 62 EBO unzu-
lässig und durch geeignete und wirksame Maßnahmen 
grundsätzlich und dauerhaft auszuschließen. 

• Es wird hiermit auf § 64 EBO hingewiesen, wonach es ver-
boten ist, Bahnanlagen zu beschädigen oder zu verunreini-
gen, Sicherungseinrichtungen unerlaubt zu öffnen oder an-
dere betriebsstörende sowie betriebsgefährdende Hand-
lungen vorzunehmen.  

• Die Flächen des Geltungsbereichs befinden sich in der Nähe 
unserer Oberleitungsanlagen. Wir weisen hiermit aus-
drücklich auf die Gefahren durch die 15.000 V Spannung 
der Oberleitung hin und die hiergegen einzuhaltenden ein-
schlägigen Bestimmungen.  

• Photovoltaik- bzw. Solaranlagen sind blendfrei zum Bahn-
betriebsgelände hin zu gestalten. Sie sind so anzuordnen, 
dass jegliche Blendwirkung ausgeschlossen ist. Sollte sich 
nach der Inbetriebnahme eine Blendung herausstellen, so 
sind vom Bauherrn entsprechende Abschirmungen anzu-
bringen.  

• Es ist jederzeit zu gewährleisten, dass durch Bau, Bestand 
und Betrieb der geplanten Photovoltaikanlagen keinerlei 
negativen Auswirkungen auf die Sicherheit des Eisenbahn-
betriebs entstehen können.  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es werden keine bisher unberücksichtigten belange 
vorgetragen. Für die Ebene des Flächennutzungsplans 
ergibt sich kein Abwägungsbedarf. 
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• Bahngelände darf weder im noch über dem Erdboden über-
baut werden. Grenzsteine sind vor Baubeginn zu sichern. 
Sie dürfen nicht überschüttet oder beseitigt werden. Erfor-
derlichenfalls sind sie zu Lasten des Bauherrn neu einzu-
messen und zu setzen.  

• Es wird darauf hingewiesen, dass auf oder im unmittelba-
ren Bereich von DB Liegenschaften jederzeit mit dem Vor-
handensein betriebsnotwendiger Kabel, Leitungen oder 
Verrohrungen gerechnet werden muss.  

• Zur Information legen wir die Stellungnahme der DB Kom-
munikationstechnik GmbH bei. Die Stellungnahme ist bei 
den weiteren Planungen bzw. Maßnahmen zu berücksichti-
gen bzw. einzuhalten. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte 
an den Ersteller*in der Stellungnahme. Kontakt: DB Kom-
munikationstechnik GmbH, Frau Natalia Posonski Tel. 
051128677636, Mail: DB.KT.Trassenauskunft-TK@deut-
schebahn.com  

• Bei allen geplanten Maßnahmen ist zu beachten, dass die 
vorgegebenen Vorflutverhältnisse der Bahnkörper-Entwäs-
serungsanlagen nicht beeinträchtigt werden dürfen. Dem 
Bahnkörper darf nicht mehr Oberflächenwasser als bisher 
zugeführt werden.  

• Das Planen, Errichten und Betreiben der geplanten bauli-
chen Anlagen hat nach den anerkannten Regeln der Tech-
nik unter Einhaltung der gültigen Sicherheitsvorschriften, 
technischen Bedingungen und einschlägigen Regelwerke 
zu erfolgen. Der Eisenbahnbetrieb auf der angrenzenden 
Bahnstrecke darf weder behindert noch gefährdet werden.  

• Die Erreichbarkeit der Bahnbetriebsanlagen muss für das 
Instandhaltungspersonal sowie das Notfallmanagement zu 
jederzeit gewährleistet sein.  

• Es sind Flucht- bzw. Rettungswege freizuhalten, um die Si-
cherheitspflichten nach § 4 AEG erfüllen zu können.  

• Bei Planungs- und Bauvorhaben in räumlicher Nähe zu 
Bahnbetriebsanlagen ist zum Schutz der Baumaßnahme 
und zur Sicherung des Eisenbahnbetriebs das Einhalten 
von Sicherheitsabständen zwingend vorgeschrieben.  

• Werden durch die Planungen Kreuzungen von Bahnstre-
cken mit Leitungen erforderlich, so sind hierfür entspre-
chende kostenpflichtige Kreuzungs- bzw. Gestattungsan-
träge bei DB AG, DB Immobilien zu stellen.  
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lfd. 
Nr. 

Behörde und Sonstige Träger  
öffentlicher Belange 

Datum der  
Stellung-
nahme 

Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag 

     
23.  ONTRAS VNG Gastransport 

GmbH 
Maximilianallee 4 
04129 Leipzig 

10.04.2025 Bezugnehmend auf Ihre oben genannte/n Anfrage(n), erteilt GDM-
com Auskunft zum angefragten Bereich für die folgenden Anlagen-
betreiber: 
 

 
 
1) Die Ferngas Netzgesellschaft mbH („FG“) ist Eigentümer und 
Betreiber der Anlagen der früheren Ferngas Thüringen-Sachsen 
GmbH („FGT“), der Erdgasversorgungsgesellschaft Thüringen-
Sachsen mbH (EVG) bzw. der Erdgastransportgesellschaft Thürin-
gen- Sachsen mbH (ETG). 
2) Wir weisen darauf hin, dass die Ihnen ggf. als Eigentümerin von 
Energieanlagen bekannte VNG – Verbundnetz Gas AG, Leipzig, im 
Zuge gesetzlicher Vorschriften zur Entflechtung vertikal integrier-
ter Energieversorgungsunternehmen zum 01.03.2012 ihr Eigen-
tum an den dem Geschäftsbereich „Netz“ zuzuordnenden Energie-
anlagen auf die ONTRAS – VNG Gastransport GmbH (nunmehr fir-
mierend als ONTRAS Gastransport GmbH) und ihr Eigentum an den 
dem Geschäftsbereich „Speicher“ zuzuordnenden Energieanlagen 
auf die VNG Gasspeicher GmbH übertragen hat. Die VNG – Ver-
bundnetz Gas AG ist damit nicht mehr Eigentümerin von Energie-
anlagen. Diese Auskunft gilt nur für den dargestellten Bereich und 
nur für die Anlagen der vorgenannten Unternehmen, so dass noch 
mit Anlagen weiterer Betreiber gerechnet werden muss, bei denen 
weitere Auskünfte einzuholen sind! 
 
ONTRAS Gastransport GmbH  
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-Sachsen) 
VNG Gasspeicher GmbH  
Erdgasspeicher Peissen GmbH  
 
Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und keine zur-
zeit laufenden Planungen der/s oben genannten Anlagenbetrei-
ber/s. Wir haben keine Einwände gegen das Vorhaben. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es besteht kein Abwägungsbedarf. 
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lfd. 
Nr. 

Behörde und Sonstige Träger  
öffentlicher Belange 

Datum der  
Stellung-
nahme 

Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag 

 
Auflage:  
Sollte der Geltungsbereich bzw. die Planung erweitert oder verla-
gert werden oder der Arbeitsraum die dargestellten Planungsgren-
zen überschreiten, so ist es notwendig, eine erneute Anfrage 
durchzuführen. Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnah-
men vorgesehen sind, hat durch den Bauausführenden rechtzeitig  
- also mindestens 6 Wochen vor Baubeginn - eine erneute Anfrage 
zu erfolgen. 
 
Weitere Anlagenbetreiber 
Bitte beachten Sie, dass sich im angefragten Bereich Anlagen Drit-
ter befinden können, für die GDMcom für die Auskunft nicht zu-
ständig ist. 

     
24.  Hauptzollamt Stralsund 

Hiddenseer Str. 6 
18436 Stralsund 

 Es wurde keine Stellungnahme abgegeben.  

     
25.  Bundeseisenbahnvermögen 

Dienststelle Ost 
Steglitzer Damm 117 
12169 Berlin 

 Es wurde keine Stellungnahme abgegeben.  

     
26. Eisenbahn-Bundesamt 

Pestalozzistr. 1 
19053 Schwerin 

16.04.2025 Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige Planfeststellungsbe-
hörde für die Betriebsanlagen und die Bahnstromfernleitungen (Ei-
senbahninfrastruktur) der Eisenbahnen des Bundes. Es prüft als 
Träger öffentlicher Belange, ob die zur Stellungnahme vorgelegten 
Planungen bzw. Vorhaben die Aufgaben nach § 3 des Gesetzes über 
die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes berühren. Das im 
Betreff bezeichnete B-Plangebiet liegt in der Nähe der Bahnstrecke 
Nr. 6088. Infrastrukturbetreiberin für diese Strecke ist die DB In-
fraGO AG, eine Eisenbahn des Bundes. Belange des Eisenbahn-
Bundesamtes sind insoweit berührt.  
 
Es ergeht folgende Stellungnahme:  
 

1. Planrechtsverfahren nach § 18 Allgemeines Eisenbahnge-
setz (AEG), die Auswirkungen auf das Vorhaben haben 
können, sind beim Eisenbahn-Bundesamt nicht anhängig. 
Aus planrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken.  
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es werden keine bisher unberücksichtigten belange 
vorgetragen. Für die Ebene des Flächennutzungsplans 
ergibt sich kein Abwägungsbedarf. 
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lfd. 
Nr. 

Behörde und Sonstige Träger  
öffentlicher Belange 

Datum der  
Stellung-
nahme 

Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag 

Allgemeine Hinweise für die Baumaßnahmen und die Grundstück-
nutzung: 
 

2. Grundsätzlich gelten die Abstandsflächen nach Landesbau-
ordnung. Abstände zu den Eisenbahnbetriebsanlagen rich-
ten sich nach den technischen Regelwerken der Bahn. Sie 
sind einzuhalten. 

3. Der Grundstückeigentümer hat dafür Sorge zu tragen, dass 
von der Nutzung des Grundstücks keine Gefahren für den 
Eisenbahnbetrieb ausgehen und der Eisenbahnbetrieb auf 
der Eisenbahninfrastruktur nicht durch die Bauarbeiten ge-
stört, gefährdet oder behindert wird.  

4. Oberflächen- und Abwässer dürfen nicht auf die Bahnanla-
gen abgeleitet werden.  

5. Gehölze und Sträucher sind in ihrer Aufwuchshöhe so zu 
wählen, dass deren Überhang nicht die Sicherheit des Ei-
senbahnbetriebes beeinträchtigen kann. Bäume und Sträu-
cher müssen durch ihre artbedingte Wuchshöhe soweit 
vom Gleis entfernt sein, dass bei Wind-wurf und Windbruch 
die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes nicht gefährdet wird.  

6. Es ist auszuschließen, dass Beleuchtungen, Leuchtrekla-
men, Werbeanlagen und dergleichen Blendungen von Ei-
senbahnfahrzeugen bzw. durch Form, Farbe, Größe oder 
Ort und Art der Anbringung Verwechselungen mit Ver-
kehrszeichen oder Eisenbahnsignalen auslöst oder deren 
Wirkung beeinträchtigt. Sollten sich dennoch entspre-
chende Feststellungen ergeben, sind die betroffenen Ein-
richtungen umgehend zu entfernen oder so zu ändern, 
dass Gefährdungen ausgeschlossen werden.  

7. Immissionen aus dem Betrieb der Bahn, wozu auch Er-
schütterungen zählen, sind zu dulden.  

8. Aufgrund der Nähe zur Bahnoberleitung können empfindli-
che elektronische Geräte in ihrem Gebrauch eigeschränkt 
sein. Abwehransprüche bestehen nicht.  

9. Für Baugenehmigungen nahe der Strecke ist die DB AG 
(koordinierende Stelle: DB Immobilien, Region Ost, Caro-
line-Michaelis-Str. 5-11, 10115 Berlin) zu beteiligen: 
DB.DBImm.Baurecht-Ost@deutschebahn.com.  

10. Das Eisenbahn-Bundesamt fordert generell, dass von der 
geplanten Anlage (den Modulen) keine Blendwirkungen auf 
den Eisenbahnverkehr und den am Eisenbahnverkehr be-
teiligten Personen, wie z.B. Triebfahrzeugführer, ausge-
hen.  
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lfd. 
Nr. 

Behörde und Sonstige Träger  
öffentlicher Belange 

Datum der  
Stellung-
nahme 

Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag 

     
27. Bundesanstalt für  

Immobilienaufgaben 
Direktion Rostock 
Bleicherufer 21 
19053 Schwerin 

 Es wurde keine Stellungnahme abgegeben.  

     
28. Landesamt für  

Landwirtschaft,  
Lebensmittelsicherheit und 
Fischerei M-V 
Thierfelderstr. 18 
18059 Rostock 

 Es wurde keine Stellungnahme abgegeben.  

     
29. Vodafone Kabel Deutschland 

GmbH 
Eckdrift 81 
19061 Schwerin 

 Es wurde keine Stellungnahme abgegeben.  

     
30. Gasversorgung Vorpommern 

Netz GmbH 
Am Koppelberg 15 
17461 Greifswald 

 Es wurde keine Stellungnahme abgegeben.  
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Übersichtskarte

Verfahrensvermerke
1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretung vom .................... . Die ortsübliche

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte entsprechend der Hauptsatzung der Stadt
Altentreptow im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes Treptower Tollensewinkel dem "Amtskurier"
Nr. .... am ............... .

Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß § 17 des Gesetzes über die
Raumordnung und Landesplanung des Landes M/V (LPIG) am ....................... informiert worden.

Die frühzeitige Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB ist durch Bekanntmachung  am
.................................. und öffentliche Auslegung am .................................. erfolgt.

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind nach § 4 Abs. 1
BauGB mit Schreiben vom .................................. zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Die Stadtvertretung hat am ....................... den Entwurf der 14. Änderung des Flächennutzungsplans mit
Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind nach § 4 Abs. 2
BauGB mit Schreiben vom .......................  zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Die 14. Änderung des Flächennutzungsplans einschließlich Begründung sowie die wesentlichen,
umweltbezogenen Stellungnahmen haben in der Zeit vom ............... bis ............... während der
Dienststunden im Amt Treptower Tollensewinkel  sowie auf der Intemetseite des Amtes Treptower
Tollensewinkel http://www.stadt-altentreptow.de, nach  § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die
öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen während der Auslegungsfrist
von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht  werden können, am ................ im Amtlichen
Bekanntmachungsblatt dem "Amtskurier" des  Amtes Treptower Tollensewinkel  bekannt gemacht
worden.

    Die Bürgermeisterin

Altentreptow, den ................... Siegel          ................................

Die Stadtvertretung hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen der Bürger sowie die
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden am ................ geprüft. Das
Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Die 14. Änderung des Flächennutzungsplans wurde am ............... von der Stadtvertretung  beschlossen.
Die Begründung der 14. Änderung des Flächennutzungsplans mit dem Umweltbericht wurde mit
Beschluss der Stadtvertretung vom .............. gebilligt.

    Die Bürgermeisterin

Altentreptow, den ................... Siegel          ................................

2. Die Genehmigung der 14. Änderung des Flächennutzungsplans wurde mit Verfügung der höheren
Verwaltungsbehörde vom ................. Az: ....................... mit Auflagen und Hinweisen erteilt.

    Die Bürgermeisterin

Altentreptow, den ................... Siegel          ................................

3. Die 14. Änderung des Flächennutzungsplans wird hiermit ausgefertigt.

    Die Bürgermeisterin

Altentreptow, den ................... Siegel          ................................

4. Die Erteilung der Genehmigung der 14. Änderung des Flächennutzungsplanes und die Stelle, bei der der
Plan auf Dauer während der Dienststunden von allen Interessenten eingesehen werden kann und über
den Inhalt Auskunft erteilt, sind am ...................... im Amtsblatt für das Amt Treptower Tollensewinkel dem
"Amtskurier" ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung
und Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die
Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen
(§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Die 14. Änderung des Flächennutzungsplans ist mit Ablauf des
Erscheinungstages wirksam geworden.

    Die Bürgermeisterin

Altentreptow, den ................... Siegel          ................................
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Geltungsbereich der 14. Änderung

Rechtsgrundlagen
· Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I. S 3634),

zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189)

· Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I
S.3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)

· Planzeichenverordnung (PlanZV 90) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991
I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189)

· Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung - KV M-V) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Mai 2024, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes
vom 18. März 2025 (GVOBl. M-V S. 130, 136)

· Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) i. d. F. der
Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 48 des Gesetzes
vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)

· Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes
(Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. Februar 2010
(GVOBl. M-V S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 2023 (GVOBl. M-V
S. 546)

· Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15.
Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), mehrfach geändert sowie §§ 65a bis 65d und Anlage neu
eingefügt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. März 2025 (GVOBl. M-V S. 130)

· Hauptsatzung der Stadt Altentreptow in der aktuellen Fassung
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1. PLANUNGSANLASS 

Für den Änderungsbereich der 14. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt 
Altentreptow wurde der Bebauungsplan Nr. 37 „Photovoltaikanlage Buchar“ 
aufgestellt.  

Die Stadt Altentreptow verfügt über einen genehmigten und wirksamen 
Flächennutzungsplan. Dieser stellt den Planungsraum als Fläche für die Landwirtschaft 
dar.  

Eine Entwicklung in ein sonstiges Sondergebiet lässt sich somit nicht umsetzen. 
Insofern soll der Flächennutzungsplan der Stadt Altentreptow gemäß § 8 Abs. 3 BauGB 
im Parallelverfahren geändert werden.  

Der Beschluss zur Aufstellung der 14. Änderung des Flächennutzungsplans wurde am 
08.06.2021 durch die Stadtvertretung der Stadt Altentreptow gefasst. 

Höchstrangiges öffentliches Interesse an Erneuerbare Energien und Klimaschutz im Sinne 
des § 2 EEG 2023 als Planungsanlass 

Die durch die Stadt und Investor formulierten Planungsziele haben in zweierlei Hinsicht 
eine besondere Bedeutung im Sinne des Planerfordernisses gemäß § 1 Abs. 3 BauGB:  

Zum einen definiert der Bundesgesetzgeber in Satz 1 des § 2 EEG 2023 der Bestimmung 
das Interesse [...] als „Überragendes" und damit höchstrangiges öffentliches Interesse; 
zusätzlich wird das ebenfalls hochrangige Interesse der öffentlichen Sicherheit an 
dessen Seite gestellt.  

Zum anderen bestimmt Satz 2 der Norm, dass aktuell - da allgemeinkundig das Ziel 
einer nahezu treibhausgasneutralen Stromerzeugung im Bundesgebiet bei weitem 
noch nicht erreicht ist -die erneuerbaren Energien in Schutzgüterabwägungen Vorrang 
haben sollen (Soll-Bestimmung), weil die Definition der erneuerbaren Energien als „im 
überragenden öffentlichen Interesse und der öffentlichen Sicherheit dienend“ im Fall 
einer Abwägung dazu führen, dass das besonders hohe Gewicht der erneuerbaren 
Energien berücksichtigt werden muss (vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung „-
Entwurf eines Gesetzes zu Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der 
erneuerbaren Energien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor", BT-Drs. 20/1630, 
S.159). 

Es liegt auf der Hand, dass das gesetzgeberische Anliegen, „Sofortmaßnahmen" für 
einen „beschleunigten" Ausbau der erneuerbaren Energien nur dann greifen kann, 
wenn die Regelungen des § 2 EEG auch auf der kommunalen Planungsebene zum 
Tragen kommen.  
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Jede abweichende Auslegung würde nach Einschätzung der Gemeinde dem 
gesetzgeberischen Anliegen deutlich widersprechen.  

Folgerichtig sieht die Stadt Altentreptow das in Rede stehende Aufstellungsverfahren 
des Bebauungsplans als auf den weiteren Ausbau der Nutzung der erneuerbaren 
Energien gerichtete Maßnahme zum Schutz des Klimas, zu dem der Staat nach dem 
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG verpflichtet ist (vergleiche hierzu: BverfG, Beschluss 
vom 23. März 2022 – 1 BVR 1187/17 -, NVwZ 2022, 861 -, zitiert nach juris Rn.104). 

Alternativenprüfung 

Die Prüfung alternativer Planungsansätze wird unter Berücksichtigung der aktuellen 
gesetzgeberischen Vorgaben zum notwendigen Ausbau erneuerbarer Energien 
vorgenommen. In diesem Zusammenhang zu berücksichtigen ist, dass das Planungsziel 
der Zulässigkeit von Freiflächen-Photovoltaikanlagen innerhalb des Hoheitsgebietes 
auf einer dazu benötigten sonstigen Sondergebietsfläche von etwa 9 ha als 
Mindestanforderung erfüllt werden soll. 

Grundsätzlich sollen für die großflächige Solarenergienutzung in erster Linie solche 
Bereiche überplant werden, in denen keine wesentlichen Störungen der 
Erholungseignung der Landschaft, einschließlich der optischen Ruhe, des 
Landschaftsbildes und der Lebensräume wildlebender Tiere, einschließlich Wander- 
und Flugkorridore zu erwarten sind. 

Bei der Suche nach Alternativen wurde der Maßstab der Verhältnismäßigkeit zu Grunde 
gelegt. Unzumutbar erscheint ein alternativer Planungsansatz, wenn der damit in 
Verbindung stehende technische und finanzielle Aufwand die Wirtschaftlichkeit der 
Umsetzung des geplanten Solarparks in Frage stellen und damit die Belange von Natur 
und Umwelt zu stark gewichtet werden. 

Die Null-Variante, also die Verfehlung des eigentlichen Planungsziels bietet dabei keine 
zumutbare Alternative. 

Die Vorschrift des § 1a Abs. 2 Satz 4 BauGB fordert von der planenden Gemeinde eine 
sorgfältige Ermittlung und Abwägung von Möglichkeiten der Inanspruchnahme von 
landwirtschaftlich genutzten Flächen. Neu ist auch, dass der Gesetzgeber die 
Anforderungen an die Rechtfertigung der Inanspruchnahme von landwirtschaftlich 
genutzten Flächen konkretisiert hat. Der vorsorgende, flächenbezogene Bodenschutz 
ist also durch die in § 1a Abs. 2 Satz 3 BauGB formulierten Grundsätze der 
Bodenschutzklausel und der Umwidmungssperrklausel nach § 1 Abs. 7 BauGB in der 
Abwägung zu berücksichtigen. 
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Die Befugnisse der Gemeinde, mit den Instrumenten der Bauleitplanung die bauliche 
und sonstige Nutzung zu steuern, korrespondiert mit der Verpflichtung, dabei mit 
Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen. 

§ 1a Abs. 2 BauGB ist jedoch kein Versiegelungsverbot. Dennoch ergibt sich in 
Verbindung mit der Bodenschutzgesetzgebung sowie Art. 20a GG für die Gemeinde 
eine Selbstverpflichtung der Ausnutzung von bestehenden Konversionsflächen oder 
Baulandreserven vor dem Verbrauch von baulich nicht vorgeprägten Freiflächen.  

Ausgehend vom gesamten Gemeindegebiet können zunächst alle Flächen 
ausgeschlossen werden, die innerhalb der bebauten Siedlungsbereiche dem Wohnen 
oder anderen Nutzungsansprüchen dienen. Sofern sich in Arrondierung zu diesen 
Siedlungen wirtschaftliche oder andere Konversionsflächen befinden, sind diese als 
Alternativstandort abzuprüfen.  

Vorliegend ist festzustellen, dass im gesamten Hoheitsgebiet keine flächengleichen 
zusammenhängenden Konversions- oder Dachflächen zur Verfügung stehen. Es drängt 
sich entsprechend kein besserer Standort auf.    

Gleichfalls gilt, dass alle landwirtschaftlichen Nutzflächen mit einem vergleichbaren 
landwirtschaftlichen Ertragsvermögen als Alternative gelten.  

Würde das Ziel allein auf den bestmöglichen Erhalt landwirtschaftlicher 
Produktionsflächen abstellen, so wäre in letzter Konsequenz der Verzicht auf die 
Umsetzung des Bebauungsplans eine nachhaltige Strategie im Sinne des 
Bestandsschutzes. Allerdings blendet dieser Ansatz die umweltpolitischen 
Zielstellungen der Mitigation des Klimawandels und des gesetzlich geforderten Zubaus 
erneuerbarer Energien völlig aus. Ein Verstoß gegen den strengen Maßstab der 
Zumutbarkeit läge damit auf der Hand. 

Auf Grund seiner anthropogenen Vorprägung durch die vorhandenen Verkehrstrassen 
ist die Flächenkulisse des Vorhabens, auch durch geltende Gesetzgebungen, besonders 
geeignet für die Errichtung von Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien. Im 
Planungsraum sind landwirtschaftlich genutzte Flächen mit durchschnittlich 43 
Bodenpunkten vorhanden.  

Allein diese Feststellung führt zu dem Fazit, dass der einbezogene Geltungsbereich mit 
seiner ausreichenden Flächengröße, einer guten Erschließung zur Erreichbarkeit des 
Planungsraumes, seiner geringen Empfindlichkeit des betreffenden Natur- und 
Landschaftsraumes gut für die Energieerzeugung aus solarer Strahlungsenergie mittels 
einer Freiflächen-Photovoltaikanlage geeignet ist.  
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Zusätzlich ist festzustellen, dass nach derzeitigem Kenntnisstand keine 
Fachgesetzgebungen oder Vorschriften vorliegen, die gegen die o. g. Planungsabsicht 
stehen oder gar als Vollzugshindernisse in die gemeindliche Abwägung einzustellen 
wären.  

Die aktive Solarenergieerzeugung steht aus verschiedenen Gründen im besonderen 
öffentlichen Interesse und soll entsprechend im Hoheitsgebiet der Stadt Altentreptow 
und innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans Nr. 37 „Photovoltaikanlage 
Buchar“ und der 14. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Altentreptow 
umgesetzt werden.  

Im Sinne des Gesetzgebers und der in § 2 EEG formulierten Wichtung der Belange der 
Erzeugung erneuerbarer Energien werden vorliegend die Belange der Landwirtschaft 
zurückgestellt, ohne diese vollständig zu ignorieren.  

Somit ist festzustellen, dass sich kein vermeintlich besserer Standort für die 
vorliegende Planung aufdrängt. 
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2. PLANUNGSBINDUNGEN 

2.1 RECHTSGRUNDLAGEN 

o Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I. S 
3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 
189) 

o Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S.3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 176) 

o Planzeichenverordnung (PlanZV 90) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 
(BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 189) 

o Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung - 
KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Mai 2024, zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 18. März 2025 (GVOBl. M-V S. 130, 136) 

o Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) 
i. d. F. der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) 

o Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des 
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 23. Februar 2010 (GVOBl. M-V S. 66), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 2023 (GVOBl. M-V S. 546) 

o Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), mehrfach geändert 
sowie §§ 65a bis 65d und Anlage neu eingefügt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. März 
2025 (GVOBl. M-V S. 130) 

o Hauptsatzung der Stadt Altentreptow in der aktuellen Fassung  
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2.2 ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN 

Der Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und seiner Teilräume wird durch 
raumordnerische Zusammenarbeit und durch Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und 
Maßnahmen entwickelt, geordnet und gesichert. 

Die Grundsätze und Ziele der Raumordnung sind der Bauleitplanung übergeordnet. Sie 
werden bindend in zusammenfassenden Plänen und Programmen der einzelnen Bundesländer 
festgesetzt. 

Folgenden Rechtsgrundlagen unterliegen die Planungen und Maßnahmen der Stadt 
Altentreptow: 

• Raumordnungsgesetz (ROG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. Dezember 2008 
(BGBl. l S. 2986), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 12. August 2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 189) 

• Landesplanungsgesetz (LPIG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5.Mai 1998 (GVOBI. M-
V 1998, S.503, 613), mehrfach geändert sowie § 9a eingefügt durch Gesetz vom 13. Mai 
2024 (GVOBl. M-V S. 149)  

• Landesverordnung über das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-
Vorpommern (LEP-M-V) vom 27. Mai 2016 

• Regionales Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte (RREP MS) 
vom 15. Juni 2011 

Im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ist die Vereinbarkeit mit den Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung zu prüfen. Rechtsgrundlage hierfür sind § 4 Abs. 1 ROG 
sowie der § 1 Abs. 4 BauGB.  

Nach § 3 Nr. 6 ROG sind solche Vorhaben, die die räumliche Entwicklung und Ordnung 
eines Gebietes beeinflussen, als raumbedeutsam zu beurteilen.  

In diesem Zusammenhang entscheiden also die Dimension des Baugebietes, die 
Besonderheit des Standortes sowie die vorhersehbaren Auswirkungen auf gesicherte 
Raumfunktionen die Raumbedeutsamkeit. 

Im LEP M-V sind bereits konkrete Vorgaben für die Entwicklung der Erneuerbaren 
Energien getroffen worden. Gemäß dem Programmsatz 5.3 (1) LEP M-V 2016 soll in 
allen Teilräumen eine sichere, preiswerte und umweltverträgliche Energieversorgung 
bereitgestellt werden. Der Anteil erneuerbarer Energien soll dabei stetig wachsen. Im 
Programmsatz 5.3 (2) soll zum Schutz des Klimas und der Umwelt der Ausbau der 
erneuerbaren Energien auch dazu beitragen, Treibhausgasemissionen so weit wie 
möglich zu reduzieren.  
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Weitere Reduzierungen von Treibhausgasemissionen sollen insbesondere durch 
Festlegung von Maßnahmen  

– zur Energieeinsparung,  
– der Erhöhung der Energieeffizienz,  
– der Erschließung vorhandener Wärmepotenziale z. B. durch Nutzung der 

Geothermie sowie  
– der Verringerung verkehrsbedingter Emissionen Klima- und Umweltschutz in 

der Regional- und Bauleitplanung sowie anderen kommunalen Planungen  

erreicht werden.  

Bei Planungen und Maßnahmen zum Ausbau erneuerbarer Energien, die zu 
erheblichen Beeinträchtigungen naturschutzfachlicher Belange führen, ist zu prüfen, ob 
rechtliche Ausnahmeregelungen aus zwingenden Gründen des überwiegenden 
öffentlichen Interesses angewendet werden können. Freiflächenphotovoltaikanlagen 
sollen effizient und flächensparend errichtet werden.  

Landwirtschaftlich genutzte Flächen dürfen in einem Streifen von 110 Metern 
beiderseits von Autobahnen, Bundesstraßen und Schienenwegen für 
Freiflächenphotovoltaikanlagen in Anspruch genommen werden (Z) (LEP M-V 2016 Z 
5.3 (9)).  
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In der Festlegungskarte des Landesraumentwicklungsprogramm M-V wird der 
Planungsraum als Vorbehaltsgebiet Tourismus und Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft 
dargestellt. 

 
Abbildung 1: Ausschnitt aus dem LEP M-V 
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Gemäß der Festlegungskarte des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes 
Mecklenburgische Seenplatte befindet sich der Planungsraum innerhalb eines 
Vorbehaltsgebietes Landwirtschaft. 

 
Abbildung 2: Ausschnitt aus dem RREP WM (Planungsraum rot markiert) 

In den Vorbehaltsgebieten Tourismus soll der Sicherung der Funktion für Tourismus 
und Erholung besonderes Gewicht beigemessen werden. Dies ist bei der Abwägung 
mit anderen raumbedeutsamen Planungen, Maßnahmen, Vorhaben, Funktionen und 
Nutzungen und denen des Tourismus selbst besonders zu berücksichtigen (LEP M-V 
4.6 (4) Vorbehaltsgebiet Tourismus). 

Für den Tourismus spielt der Vorhabenstandort ebenfalls aufgrund der aktuellen 
Nutzung sowie der Lage in Nähe zur Bahnstrecke eine untergeordnete Rolle. Innerhalb 
des Planungsraums hat in den letzten Jahren keine touristische Nutzung stattgefunden.  

Auch zukünftig ist aufgrund der genannten Gründe der Fläche keine touristische 
Nutzung vorhersehbar. 
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Belange der Landwirtschaft 

Aufgrund der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen sind die vorliegenden 
Planungsziele mit den Belangen der Landwirtschaft in Einklang zu bringen. 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB ist mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen. 
Dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für 
bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Stadt insbesondere durch 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur 
Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelung auf das notwendige Maß zu 
begrenzen.  

Gleichzeitig sollen landwirtschaftlich genutzte Flächen nur in einem notwendigen 
Umfang umgenutzt werden (§ 1a Abs. 2 S. 2 BauGB). Diese Grundsätze sollen in die 
abwägende Entscheidung einbezogen werden. 

Zu beachten ist, dass sich der Planungsraum innerhalb des Flächenkorridors von 200 
m entlang von Schienenwegen, in diesem Fall der Eisenbahnstrecke Nr. 6088 Berlin -
Gesundbrunnen - Neubrandenburg - Stralsund, befindet. 

Der vorliegende Planungsraum wurde ausgewählt, da sich dieser in einem bereits 
anthropogen vorgeprägten Areal mit einer günstigen Topografie (ebene Fläche) 
befindet und nicht verschattet wird und somit gut für die umwelt- und 
ressourcenschonende Art der dezentralen Stromerzeugung geeignet ist.  

Durch die geplante Aufständerung der Module mittels Rammpfosten ist keine 
dauerhafte Versiegelung des Bodens erforderlich.  

Um das landwirtschaftliche Ertragsvermögen der einbezogenen Grünlandflächen 
besser bewerten zu können, erfolgte eine Flächenanalyse. 

Die Bodenzahlen für Ackerland verdeutlichen die durch Bodenbeschaffenheit 
(Bodenarten, geologische Herkunft, Zustandsstufen) bedingten Ertragsunterschiede. 
Die Grünlandzahlen werden durch Zu- oder Abschläge von der Bodenzahl nach dem 
Einfluss von Klima und Geländegestaltung auf die Ertragsbedingungen ausgewiesen. 
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Abbildung 3: Karte des landwirtschaftlichen Ertragsvermögens 
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Aus den Amtlichen Ackerzahlen und den jeweiligen Flächenanteilen innerhalb des 
Planungsraumes lässt sich ein gewichteter Mittelwert ermitteln, welcher dann als 
weitere Bewertungsgrundlage des landwirtschaftlichen Ertragsvermögens in die 
Planung einfließt. 

 
Abbildung 4:Berechnung des gewichteten Mittelwertes 

Für den Planungsraum wurde ein gewichteter Mittelwert von 43 Bodenpunkten 
ermittelt. 

Um den Belangen der Landwirtschaft zusätzlich Rechnung zu tragen, soll die Nutzung 
des Solarparks als Zwischennutzung für einen Zeitraum von maximal 40 Jahren befristet 
werden. Nach dem Rückbau des Solarparks ist eine landwirtschaftliche Nutzung 
weiterhin möglich.  

Entsprechende verbindliche Regelungen dazu beinhaltet die Festsetzungssystematik 
des Bebauungsplans. Als Folgenutzung wurde „Fläche für die Landwirtschaft“ gemäß § 
9 Abs. 1 Nr. 18a BauGB festgesetzt. 

Während der gesamten Betriebsdauer des Solarparks ist das erforderliche Mindestmaß 
an landwirtschaftlicher Tätigkeit weder in Richtung Ackerbau noch in Richtung 
Grünland möglich.  

Jedoch kann und soll nach vollständigem Rückbau des Solarparks die 
Rückumwandlung des befristeten sonstigen Sondergebietes zu Ackerland unter 
Beachtung der dann gültigen Rechtsvorschriften erfolgen.  

Es findet also kein dauerhafter Entzug landwirtschaftlicher Produktionsfläche statt. 
Außerdem beschränkt sich die für den Solarpark in Anspruch genommene Fläche auf 
einen Anteil der Betriebsfläche des örtlich ansässigen Landwirtschaftsbetriebs, sodass 
für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung noch ausreichend Fläche verbleibt. 

Für den landwirtschaftlichen Betrieb als Flächeneigentümer und Partner dieses 
Vorhabens besteht darüber hinaus für den Zeitraum der Betriebsdauer des Solarparks 
aufgrund der zu erwartenden Pachteinnahmen die Zusicherung regelmäßiger 
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Einkünfte als Ausgleich für nicht kalkulierbare Ernteeinbußen oder Ausfälle durch 
klimatische Einflüsse.  

Das Vorhaben trägt also im besonderen Maße zur Existenzsicherung des betreffenden 
landwirtschaftlichen Betriebes für die nächsten 40 Jahre bei.  

Sollte das Vorhaben nicht umgesetzt werden können, sind erhebliche Nachteile für die 
landwirtschaftliche Betriebsführung und für die Erreichung der bundespolitischen 
Zielstellungen zur Erzeugung erneuerbarer Energien zu erwarten.  

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. 
Als Ziel der Raumordnung bestimmt das Landesraumentwicklungsprogramm 
Mecklenburg-Vorpommern im Programmsatz 5. 3. 9, dass landwirtschaftlich genutzte 
Flächen nur in einem Streifen von 110 Metern beiderseits von Autobahnen, 
Bundesstraßen und Schienenwegen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Anspruch 
genommen werden dürfen. Die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage befindet sich 
teilweise außerhalb der im LEP M-V 2016 geregelten Flächenkulisse. Damit ist eine 
Anpassung der vorgenannten Bauleitplanung der Stadt Altentreptow an die Ziele der 
Raumordnung grundsätzlich nicht möglich. 

Jedoch kann von den Zielen der Raumordnung gemäß § 6 Abs. 2 Raumordnungsgesetz 
(ROG) in ergänzender Verbindung mit § 5 Abs. 6 Landesplanungsgesetz (LPlG) eine 
Abweichung zugelassen werden, wenn die Abweichung unter raumordnerischen 
Gesichtspunkten vertretbar ist und die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.  

Gemäß § 5 Abs. 6 Landesplanungsgesetz obliegt die Zuständigkeit für die Zulassung 
einer Zielabweichung der obersten Landesplanungsbehörde. Die Zulassung einer 
Zielabweichung kann nur im Einvernehmen mit den jeweils berührten Fachministerien 
erfolgen. 

In § 6 Abs. 2 Satz 1 ROG hat der Bundesgesetzgeber dazu definiert, wann eine 
Zielabweichung zugelassen werden darf. Die durch den Landtag am 10. Juni 2021 
beschlossene Drucksache 7/6169 bildet die fachliche Grundlage für die Zulassung einer 
Zielabweichung. Ein entsprechender Antrag auf Zielabweichung wurde durch die Stadt 
Altentreptow für den Bebauungsplan Nr. 37 „Photovoltaikanlage Buchar“ eingereicht.  

Mit Schreiben vom 27.05.2024 ging der positive Bescheid über die 
Zielabweichung seitens des Ministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus 
und Arbeit M-V an die Stadt Altentreptow ein. 
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Das Amt für Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte teilte mit 
Stellungnahme vom 11.05.2025 mit, dass bezüglich der angezeigten Änderung des 
Flächennutzungsplans auf die landesplanerische Stellungnahme zu dem angezeigten 
Bebauungsplan Nr. 37 „Photovoltaikanlage Buchar“ vom 11.04.2025 verwiesen wird, in 
der festgestellt ist, dass der Planung seitens des Amtes für Raumordnung und 
Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte keine Ziele der Raumordnung und 
Landesplanung mehr entgegengehalten werden.  

Die angezeigte 14. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Altentreptow 
ist mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung vereinbar. 

3. ENTWICKLUNGSZIELE DER FLÄCHENNUTZUNGSPLANÄNDERUNG 
Der Änderungsbereich der 14. Änderung des Flächennutzungsplans wird derzeit als 
Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Die geplante Festsetzung im Bebauungsplan 
als sonstige Sondergebiete mit der Zweckbestimmung Energiegewinnung auf Basis 
solarer Strahlungsenergie lässt sich daraus nicht entwickeln. Die in Rede stehende 
Flächennutzungsplanänderung berührt ausschließlich landwirtschaftlich genutzte 
Flächen. Mit der vorgesehenen Änderung der Darstellung des Flächennutzungsplans 
von einer Fläche für die Landwirtschaft in ein sonstiges Sondergebiet werden die 
Flächen im Sinne des Entwicklungsgebotes nach § 8 Abs. 2 BauGB 
bauplanungsrechtlich vorbereitet, was eine wesentliche Grundvoraussetzung für die 
tatsächliche Umsetzung der Investitionsabsichten darstellt. 

Da der Gesetzgeber mit der Klimaschutznovelle des BauGB 2011 und des Gesetzes für 
den Ausbau erneuerbarer Energien den Erfordernissen des Klimaschutzes und der 
Klimaanpassung als öffentlichen Belang eine herausgehobene und darüber hinaus 
überragende und vorrangige Stellung eingeräumt hat, decken sich zudem die 
bundespolitischen Zielstellung mit denen der Stadt Altentreptow, wonach dem Ausbau 
der Erneuerbaren Energien zum Schutz des Klimas auch tatsächlich Raum geschaffen 
werden müsse. Einen Beitrag zur Senkung des CO2 Ausstoßes zu leisten, um damit dem 
Klimawandel entgegenzuwirken, ist elementares Ziel der Stadt Altentreptow. Mit der 
vorliegenden Flächennutzungsplanänderung werden die entsprechenden 
Voraussetzungen zur Erreichung dieses Ziels geschaffen. 

Für den Änderungsbereich der 14. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt 
Altentreptow ergibt sich folgende Flächenbilanz: 

Darstellung im Flächennutzungsplan Bestand Planung 

Fläche für die Landwirtschaft 9 ha 0 ha 

Sonstiges Sondergebiet EBS 0 ha 9 ha 
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4. Auswirkungen der Flächennutzungsplanänderung  

Unmittelbare Wirkungen auf den Natur- und Landschaftshaushalt werden mit der geplanten 
Darstellung des sonstigen Sondergebietes Energiegewinnung auf der Basis solarer 
Strahlungsenergie auf der Ebene des Flächennutzungsplans keine entfaltet. Es werden jedoch 
die planungsrechtlichen Grundlagen für die Entwicklung eines Solarparks geschaffen.    

Die geplante Darstellung eines sonstigen Sondergebietes steht in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der Errichtung einer Anlage zur Erzeugung solarer Strahlungsenergie und 
deren Nebenanlagen. Es besteht die Möglichkeit, die schwerpunktmäßige Ermittlung 
bestimmter Umweltauswirkungen einer nachfolgenden Planungsebene zuzuordnen 
(Abschichtung). Eine angemessene und abschließende Konfliktbewältigung der zu 
erwartenden Auswirkungen ist auf der Ebene der Flächennutzungsplanung nicht zweckmäßig. 

Für die Betrachtungen der Umweltauswirkungen sind die mit der Aufstellung der 14. Änderung 
des Flächennutzungsplans der Stadt Altentreptow im Vernehmen mit dem Bebauungsplan Nr. 
37 „Photovoltaikanlage Buchar“ geplante Flächeninanspruchnahme sowie die vorhersehbaren 
bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen der geplanten sonstigen Sondergebiete 
auf die zu untersuchenden Schutzgüter maßgebend.  

Die Prüfung der Wirkung der geplanten Flächennutzungsplanänderung auf die Schutzgüter 
des Untersuchungsraums lässt sich aufgrund der bestehenden Zusammenhänge beider 
Bauleitplanverfahren auf die 14. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Altentreptow 
übertragen. 
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1. Einleitung 

Für den Änderungsbereich der 14. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Altentreptow 
wurde der Bebauungsplan Nr. 37 „Photovoltaikanlage Buchar“ aufgestellt.  

Die Stadt Altentreptow verfügt über einen genehmigten und wirksamen Flächennutzungsplan. 
Dieser stellt den Planungsraum als Fläche für die Landwirtschaft dar.  

Eine Entwicklung in ein sonstiges Sondergebiet lässt sich somit nicht umsetzen. Insofern soll 
der Flächennutzungsplan der Stadt Altentreptow gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren 
geändert werden.  

Der Beschluss zur Aufstellung der 14. Änderung des Flächennutzungsplans wurde am 
08.06.2021 durch die Stadtvertretung der Stadt Altentreptow gefasst. 

Photovoltaik-Freiflächenanlagen außerhalb des 200 m-Korridors entlang von Autobahnen und 
mindestens zweigleisigen Schienenwegen gelten nicht als privilegierte Vorhaben im Sinne von 
§ 35 BauGB. Entsprechend fordern die gesetzlichen Regelungen die Aufstellung eines 
Bauleitplans, da regelmäßig anzunehmen ist, dass Photovoltaik-Freiflächenanlagen auch als 
sonstiges Vorhaben im Außenbereich unzulässig wären und die Beeinträchtigung öffentlicher 
Belange nicht gänzlich auszuschließen ist. 

Aus diesem Grund ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, deren 
Ergebnisse im Umweltbericht dargestellt werden. Der Umweltbericht ist gemäß § 2 a S. 3 BauGB 
ein eigenständiger Teil der Begründung des Bauleitplans. Er stellt insbesondere die ermittelten 
Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege dar. Im Rahmen der Umweltprüfung 
werden somit die Verträglichkeit des geplanten Vorhabens mit unterschiedlichen 
Schutzgütern geprüft und die zu erwartenden erheblichen oder nachhaltigen 
Umweltauswirkungen bewertet.  
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1.1   Kurzdarstellung der Ziele und des Inhalts des Vorhabens  

Die Photovoltaikanlage wird ausschließlich innerhalb des sonstigen Sondergebietes 
„Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie“ (SO EBS) errichtet. Dabei werden 
überbaubare Grundstücksteile über die Baugrenze festgesetzt. 

Der hier geplante Solarpark soll als Zwischennutzung auf die Betriebsdauer der 
Photovoltaikanlage (einschließlich Auf- und Abbauphase) begrenzt werden.  

Bei der Festsetzungssystematik wurde im Sinne von § 9 Abs. 2 Nr. 1 BauGB berücksichtigt, dass 
nach der 40-jährigen Nutzungsdauer als sonstiges Sondergebiet eine Folgenutzung als Fläche 
für die Landwirtschaft festgesetzt wird und der Rückbau der Solaranlage erfolgt.  

Grundsätzlich sind im Vorfeld der Installation der Solarmodule keine Erdarbeiten zur 
Regulierung des Geländes erforderlich. Mit dem Baubeginn werden die Solarmodule für die 
Photovoltaikanlage im Bereich des Baufeldes innerhalb der Sondergebietsflächen auf in den 
Boden gerammten Stützen aufgestellt.  

Die Module werden zu Strängen untereinander verkabelt, welche gebündelt an die 
Zentralwechselrichter angeschlossen werden. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird über die Grundflächenzahl (GRZ) und die Höhe der 
baulichen Anlagen geregelt.  

Maximal 60 % innerhalb des sonstigen Sondergebietes „Energiegewinnung auf der Basis 
solarer Strahlungsenergie“ werden von Modultischen überstanden. Aufgrund der 
Verschattungswirkung ist eine Freihaltefläche von 40 % erforderlich ist, um eine effektive 
Energieausbeute erzielen zu können.  

Entsprechend wurde eine Grundflächenzahl von 0,60 festgesetzt. 

Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass sich die überbauten Flächen nicht mit 
den geplanten versiegelten Flächen decken, denn im Sinne des Minimierungsgebotes der 
erforderlichen Eingriffe in das Schutzgut Boden wurde eine Bauweise gewählt, die die 
maßgebenden Bodenfunktionen auch unterhalb der Modultische weitestgehend nicht 
gefährdet.   
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1.2 Überblick über die der Umweltprüfung zugrunde gelegten Fachgesetze und 
Fachpläne  

Maßgeblich für die Beurteilung der Belange des Umweltschutzes sind folgende gesetzliche 
Grundlagen: 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. 
I S. 3634, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 
189) 

Sind aufgrund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen oder 
von Satzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Baugesetzbuches Eingriffe in Natur und 
Landschaft zu erwarten, sind Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sowie Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen zu erörtern und zu bilanzieren (vgl. dazu § 18 BNatSchG).  

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) 
i. d. F. der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 
48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) 

Zur Vermeidung unnötiger Beeinträchtigungen des Natur- und Landschaftshaushaltes sind die 
in §§ 1 und 2 verankerten Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
maßgeblich und bindend. 

Demnach ist zu prüfen, ob das Bauleitplanverfahren einen Eingriff im Sinne des § 14 Abs. 1 
BNatSchG erwarten lässt (Prognose des Eingriffs).  

Zudem ist die Stadt verpflichtet, alle über die Inanspruchnahme von Natur und Landschaft am 
Ort des Eingriffs hinausgehenden Beeinträchtigungen der Umwelt auf ihre Vermeidbarkeit zu 
prüfen (Vermeidungspflicht).  

Im Weiteren ist durch die Stadt zu prüfen, ob die Auswirkungen des Vorhabens beispielsweise 
durch umweltschonende Varianten gemindert werden können (Minderungspflicht). In einem 
nächsten Schritt sind die zu erwartenden nicht vermeidbaren Eingriffe durch planerische 
Maßnahmen des Ausgleichs zu kompensieren.  

Unter normativer Wertung des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB in Verbindung mit § 1 a Abs. 3 BauGB 
hat die Stadt die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft mit den übrigen berührten 
öffentlichen und privaten Belangen abzuwägen (Integritätsinteresse).  

Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des 
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 23. Februar 2010 (GVOBl. M-V S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 24. März 2023 (GVOBl. M-V S. 546) 

Auf Grund der Ermächtigung nach § 3 Abs. 2 BNatSchG sind grundsätzlich die Länder für den 
gesetzlichen Biotopschutz zuständig.  
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Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz 
BImSchG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274, 2021 l S. 123), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 19. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1792) 

Die Vorgaben des BImSchG dienen nach § 1 Absatz 2 der integrierten Vermeidung und 
Minderung schädlicher Umwelteinwirkungen durch Emissionen in Luft, Wasser und Boden 
unter Einbeziehung der Abfallwirtschaft zur Absicherung eines hohen Schutzniveaus für die 
Umwelt insgesamt.  

Durch Schutz- und Vorsorgemaßnahmen gegen Gefahren sollen erhebliche Nachteile und 
Belästigungen vermieden werden. 

Weitere überörtliche Planungen: 

Der Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und seiner Teilräume wird durch 
raumordnerische Zusammenarbeit und durch Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und 
Maßnahmen entwickelt, geordnet und gesichert. 

Die Grundsätze und Ziele der Raumordnung sind der Bauleitplanung übergeordnet. Sie 
werden bindend in zusammenfassenden Plänen und Programmen der einzelnen Bundesländer 
festgesetzt. 

Folgenden Rechtsgrundlagen unterliegen die Planungen und Maßnahmen der Stadt 
Altentreptow: 

• Raumordnungsgesetz (ROG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. Dezember 2008 
(BGBl. l S. 2986), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 12. August 2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 189)  

• Landesplanungsgesetz (LPIG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5.Mai 1998 (GVOBI. M-
V 1998, S.503, 613), zuletzt geändert zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
9. April 2020 (GVOBl. M-V S. 166, 181) 

• Landesverordnung über das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-
Vorpommern (LEP-M-V) vom 27. Mai 2016 

• Regionales Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte (RREP 
MS) vom 15. Juni 2011 

Im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ist die Vereinbarkeit mit den Zielen und Grundsätzen 
der Raumordnung zu prüfen. Rechtsgrundlage hierfür sind § 4 Abs. 1 ROG sowie der § 1 Abs. 
4 BauGB. Nach § 3 Nr. 6 ROG sind solche Vorhaben, die die räumliche Entwicklung und 
Ordnung eines Gebietes beeinflussen, als raumbedeutsam zu beurteilen.  

In diesem Zusammenhang entscheiden also die Dimension des Baugebietes, die Besonderheit 
des Standortes sowie die vorhersehbaren Auswirkungen auf gesicherte Raumfunktionen die 
Raumbedeutsamkeit. 
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Im LEP M-V sind bereits konkrete Vorgaben für die Entwicklung der Erneuerbaren Energien 
getroffen worden. Gemäß dem Programmsatz 5.3 (1) LEP M-V 2016 soll in allen Teilräumen 
eine sichere, preiswerte und umweltverträgliche Energieversorgung bereitgestellt werden. Der 
Anteil erneuerbarer Energien soll dabei stetig wachsen. Im Programmsatz 5.3 (2) soll zum 
Schutz des Klimas und der Umwelt der Ausbau der erneuerbaren Energien auch dazu beitragen, 
Treibhausgasemissionen so weit wie möglich zu reduzieren.  

Weitere Reduzierungen von Treibhausgasemissionen sollen insbesondere durch Festlegung 
von Maßnahmen  

– zur Energieeinsparung,  
– der Erhöhung der Energieeffizienz,  
– der Erschließung vorhandener Wärmepotenziale z. B. durch Nutzung der 

Geothermie sowie  
– der Verringerung verkehrsbedingter Emissionen Klima- und Umweltschutz in der 

Regional- und Bauleitplanung sowie anderen kommunalen Planungen  

erreicht werden.  

Bei Planungen und Maßnahmen zum Ausbau erneuerbarer Energien, die zu erheblichen 
Beeinträchtigungen naturschutzfachlicher Belange führen, ist zu prüfen, ob rechtliche 
Ausnahmeregelungen aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 
angewendet werden können. Freiflächenphotovoltaikanlagen sollen effizient und 
flächensparend errichtet werden.  

Landwirtschaftlich genutzte Flächen dürfen in einem Streifen von 110 Metern beiderseits von 
Autobahnen, Bundesstraßen und Schienenwegen für Freiflächenphotovoltaikanlagen in 
Anspruch genommen werden (Z) (LEP M-V 2016 Z 5.3 (9)).  
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In der Festlegungskarte des Landesraumentwicklungsprogramm M-V wird der 
Planungsraum als Vorbehaltsgebiet Tourismus und Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft 
dargestellt. 

 

Abbildung 1: Ausschnitt aus dem LEP M-V 
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Gemäß der Festlegungskarte des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes 
Mecklenburgische Seenplatte befindet sich der Planungsraum innerhalb eines 
Vorbehaltsgebietes Landwirtschaft. 

 

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem RREP WM (Planungsraum rot markiert) 

In den Vorbehaltsgebieten Tourismus soll der Sicherung der Funktion für Tourismus und 
Erholung besonderes Gewicht beigemessen werden. Dies ist bei der Abwägung mit anderen 
raumbedeutsamen Planungen, Maßnahmen, Vorhaben, Funktionen und Nutzungen und denen 
des Tourismus selbst besonders zu berücksichtigen (LEP M-V 4.6 (4) Vorbehaltsgebiet 
Tourismus). 

Für den Tourismus spielt der Vorhabenstandort ebenfalls aufgrund der aktuellen Nutzung 
sowie der Lage in Nähe zur Bahnstrecke eine untergeordnete Rolle. Innerhalb des 
Planungsraums hat in den letzten Jahren keine touristische Nutzung stattgefunden.  

Auch zukünftig ist aufgrund der genannten Gründe der Fläche keine touristische Nutzung 
vorhersehbar. 
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Belange der Landwirtschaft 

Aufgrund der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen sind die vorliegenden 
Planungsziele mit den Belangen der Landwirtschaft in Einklang zu bringen. 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB ist mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen. Dabei 
sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen 
die Möglichkeiten der Entwicklung der Stadt insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von 
Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 
Bodenversiegelung auf das notwendige Maß zu begrenzen.  

Gleichzeitig sollen landwirtschaftlich genutzte Flächen nur in einem notwendigen Umfang 
umgenutzt werden (§ 1a Abs. 2 S. 2 BauGB). Diese Grundsätze sollen in die abwägende 
Entscheidung einbezogen werden. 

Zu beachten ist, dass sich der Planungsraum innerhalb des Flächenkorridors von 200 m entlang 
von Schienenwegen, in diesem Fall der Eisenbahnstrecke Nr. 6088 Berlin -Gesundbrunnen - 
Neubrandenburg - Stralsund, befindet. 

Der vorliegende Planungsraum wurde ausgewählt, da sich dieser in einem bereits anthropogen 
vorgeprägten Areal mit einer günstigen Topografie (ebene Fläche) befindet und nicht 
verschattet wird und somit gut für die umwelt- und ressourcenschonende Art der dezentralen 
Stromerzeugung geeignet ist.  

Durch die geplante Aufständerung der Module mittels Rammpfosten ist keine dauerhafte 
Versiegelung des Bodens erforderlich.  

Um das landwirtschaftliche Ertragsvermögen der einbezogenen Grünlandflächen besser 
bewerten zu können, erfolgte eine Flächenanalyse. 

Die Bodenzahlen für Grünland verdeutlichen die durch Bodenbeschaffenheit (Bodenarten, 
geologische Herkunft, Zustandsstufen) bedingten Ertragsunterschiede. Die Grünlandzahlen 
werden durch Zu- oder Abschläge von der Bodenzahl nach dem Einfluss von Klima und 
Geländegestaltung auf die Ertragsbedingungen ausgewiesen. 
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Abbildung 3:Karte des landwirtschaftlichen Ertragsvermögens 
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Aus den Amtlichen Ackerzahlen und den jeweiligen Flächenanteilen innerhalb des 
Planungsraumes lässt sich ein gewichteter Mittelwert ermitteln, welcher dann als weitere 
Bewertungsgrundlage des landwirtschaftlichen Ertragsvermögens in die Planung einfließt. 

 

Abbildung 4:Berechnung des gewichteten Mittelwertes 

Für den Planungsraum wurde ein gewichteter Mittelwert von 43 Bodenpunkten ermittelt. 

Um den Belangen der Landwirtschaft zusätzlich Rechnung zu tragen, soll die Nutzung des 
Solarparks als Zwischennutzung für einen Zeitraum von maximal 40 Jahren befristet werden. 
Nach dem Rückbau des Solarparks ist eine landwirtschaftliche Nutzung weiterhin möglich.  

Entsprechende verbindliche Regelungen dazu beinhaltet die Festsetzungssystematik des 
Bebauungsplans. Als Folgenutzung wurde „Fläche für die Landwirtschaft“ gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 
18a BauGB festgesetzt. 
Während der gesamten Betriebsdauer des Solarparks ist das erforderliche Mindestmaß an 
landwirtschaftlicher Tätigkeit weder in Richtung Ackerbau noch in Richtung Grünland möglich.  

Jedoch kann und soll nach vollständigem Rückbau des Solarparks die Rückumwandlung des 
befristeten sonstigen Sondergebietes zu Ackerland unter Beachtung der dann gültigen 
Rechtsvorschriften erfolgen.  

Es findet also kein dauerhafter Entzug landwirtschaftlicher Produktionsfläche statt. Außerdem 
beschränkt sich die für den Solarpark in Anspruch genommene Fläche auf einen Anteil der 
Betriebsfläche des örtlich ansässigen Landwirtschaftsbetriebs, sodass für die 
landwirtschaftliche Bewirtschaftung noch ausreichend Fläche verbleibt. 

Für den landwirtschaftlichen Betrieb als Flächeneigentümer und Partner dieses Vorhabens 
besteht darüber hinaus für den Zeitraum der Betriebsdauer des Solarparks aufgrund der zu 
erwartenden Pachteinnahmen die Zusicherung regelmäßiger Einkünfte als Ausgleich für nicht 
kalkulierbare Ernteeinbußen oder Ausfälle durch klimatische Einflüsse.  

Das Vorhaben trägt also im besonderen Maße zur Existenzsicherung des betreffenden 
landwirtschaftlichen Betriebes für die nächsten 40 Jahre bei.  
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Sollte das Vorhaben nicht umgesetzt werden können, sind erhebliche Nachteile für die 
landwirtschaftliche Betriebsführung und für die Erreichung der bundespolitischen 
Zielstellungen zur Erzeugung erneuerbarer Energien zu erwarten.  

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Als Ziel 
der Raumordnung bestimmt das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-
Vorpommern im Programmsatz 5. 3. 9, dass landwirtschaftlich genutzte Flächen nur in einem 
Streifen von 110 Metern beiderseits von Autobahnen, Bundesstraßen und Schienenwegen für 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Anspruch genommen werden dürfen. Die geplante 
Freiflächen-Photovoltaikanlage befindet sich teilweise außerhalb der im LEP M-V 2016 
geregelten Flächenkulisse. Damit ist eine Anpassung der vorgenannten Bauleitplanung der 
Stadt Altentreptow an die Ziele der Raumordnung grundsätzlich nicht möglich. 

Jedoch kann von den Zielen der Raumordnung gemäß § 6 Abs. 2 Raumordnungsgesetz (ROG) 
in ergänzender Verbindung mit § 5 Abs. 6 Landesplanungsgesetz (LPlG) eine Abweichung 
zugelassen werden, wenn die Abweichung unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar 
ist und die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.  

Gemäß § 5 Abs. 6 Landesplanungsgesetz obliegt die Zuständigkeit für die Zulassung einer 
Zielabweichung der obersten Landesplanungsbehörde. Die Zulassung einer Zielabweichung 
kann nur im Einvernehmen mit den jeweils berührten Fachministerien erfolgen. 

In § 6 Abs. 2 Satz 1 ROG hat der Bundesgesetzgeber dazu definiert, wann eine Zielabweichung 
zugelassen werden darf. Die durch den Landtag am 10. Juni 2021 beschlossene Drucksache 
7/6169 bildet die fachliche Grundlage für die Zulassung einer Zielabweichung. Ein 
entsprechender Antrag auf Zielabweichung wurde durch die Stadt Altentreptow für den 
Bebauungsplan Nr. 37 „Photovoltaikanlage Buchar“ eingereicht.  

Mit Schreiben vom 27.05.2024 ging der positive Bescheid über die Zielabweichung 
seitens des Ministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit M-V an die 
Stadt Altentreptow ein. 

Das Amt für Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte teilte mit 
Stellungnahme vom 11.05.2025 mit, dass bezüglich der angezeigten Änderung des 
Flächennutzungsplans auf die landesplanerische Stellungnahme zu dem angezeigten 
Bebauungsplan Nr. 37 „Photovoltaikanlage Buchar“ vom 11.04.2025 verwiesen wird, in der 
festgestellt ist, dass der Planung seitens des Amtes für Raumordnung und Landesplanung 
Mecklenburgische Seenplatte keine Ziele der Raumordnung und Landesplanung mehr 
entgegengehalten werden.  

Die angezeigte 14. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Altentreptow ist mit 
den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung vereinbar. 
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Weitere fachplanerische Vorgaben: 

Leitfaden zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der Planung von PV-
Freiflächenanlagen, Bundesamt für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, November 
2007 
Der Leitfaden entstand im Rahmen eines Monitoring-Vorhabens um die Wirkungen der 
Vergütungsregelungen des § 11 EEG auf den Komplex der Stromerzeugung aus Solarenergie – 
insbesondere der Photovoltaik-Freiflächen – wissenschaftlich und praxisbezogen zu 
untersuchen. 

Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden von Freilandphotovoltaikanlagen, 
Bundesamt für Naturschutz, Bonn 2009 
Die Unterlage schafft einen ersten Überblick über mögliche und tatsächliche Auswirkungen 
von Freiflächenphotovoltaikanlagen (PV-FFA) auf Naturhaushalt und Landschaftsbild.  
Bei der Erarbeitung der Unterlage standen erfolgte Praxisuntersuchungen zu den 
Umweltwirkungen von PV-FFA im Vordergrund, wobei eine Beschränkung auf Arten und 
Biotope sowie das Landschaftsbild erfolgte. 
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2.  Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

2.1 Beschreibung des Vorhabenstandortes einschließlich des       
Untersuchungsraumes 

Der Planungsraum des Bauleitplans befindet sich innerhalb des Landkreises Mecklenburgische 
Seenplatte. Der Vorhabenstandort umfasst Ackerflächen innerhalb des 200 m Korridors entlang 
der Eisenbahnstrecke Nr. 6088 Berlin -Gesundbrunnen - Neubrandenburg - Stralsund. Die hier 
vorhandenen Sandböden sind durch ein mittleres landwirtschaftliches Produktionsvermögen, 
ein geringes Speichervermögen und gute Versickerungseigenschaften gekennzeichnet.  

Über den nordöstlich verlaufenden Verbindungsweg Altentreptow – Gültz wird der 
Planungsraum verkehrlich erschlossen. Südlich befinden sich weitere Ackerflächen und darüber 
hinaus die Gemeindestraße Buchar – Rosemarsow.  

Die nächstgelegenen Wohnnutzungen befinden sich südlich des Planungsraumes in ca. 380 m 
Entfernung in der Ortslage Buchar sowie in ca. 360 m Entfernung in der Ortslage Rosemarsow.  

Hochwertige Biotopstrukturen werden nicht überplant bzw. als solche im weiteren 
Planungsprozess gesichert. Vorliegend umfassen diese im Geltungsbereich zwei temporäre 
Kleingewässer.  

 
Abbildung 5: Planungsraum; Blickrichtung Nordwesten 

Schutzgebiete nach den §§ 23 (Naturschutzgebiet), 24 (Nationalpark, Nationale 
Naturmonumente), 25 (Biosphärenreservat), 26 (Landschaftsschutzgebiet), 27 (Naturpark) und 
28 (Naturdenkmäler) des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) oder europäische 
Schutzgebiete sind im gesamten Geltungsbereich nicht vorhanden. 
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Als nächstgelegenes europäisches Schutzgebiet ist das Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung (GGB) DE_2245-302 „Tollensetal mit Zuflüssen“ zu benennen.  Dieses erstreckt sich 
östlich in ca. 1.800 m Entfernung zum Vorhabenstandort. Das nächstgelegene 
Vogelschutzgebiet DE_2347-401 „Großes Landgrabental, Galenbeker und Putzarer See“ 
befindet sich in etwa 8,5 km Entfernung.  

Maßgeblich für die Betrachtungen der Umweltauswirkungen des Vorhabens sind die 
unvermeidbaren Eingriffe in Natur und Landschaft durch die geplante 
Flächeninanspruchnahme betreffend die Schutzgüter Fläche, Boden, Tiere und Pflanzen. Die 
Lärm-, Staub- sowie Schadstoffimmissionen während der Bauphase sind bezüglich der 
Schutzgüter Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung, Boden, Pflanzen und Tiere 
zu beurteilen. Außerdem ist die Wahrnehmbarkeit der Anlage bezüglich der Schutzgüter Tiere, 
Mensch und Landschaftsbild zu beurteilen. 

Während der Betriebsphase sind vorhabenbedingt keine Immissionswirkungen im Plangebiet 
vorhersehbar, die auch nur ansatzweise zu immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen im 
Sinne von Überschreitungen gesetzlich vorgeschriebener Immissionsgrenzwerte führen 
könnten.  

Maßgeblich für die Betrachtungen sind die Realisierung und der Betrieb einer Freiflächen-
Photovoltaikanlage, die damit verbundenen Wirkungen innerhalb der Bauphase sowie der 
Funktionsverlust der überbaubaren Grundstücksteile innerhalb der Betriebsphase. 

Entsprechend wurde zur Eingrenzung des Beurteilungsraumes für die Bestandsaufnahme und 
Bewertung des Umweltzustandes der Geltungsbereich des Bauleitplans einschließlich eines 
Zusatzkorridors von 50 m als Grenze des Untersuchungsraumes gewählt.  
  



S e i t e  | 16 

 

14. Änderung des Flächennutzungsplans                                            Umweltbericht, Stand August 2025                                                          
der Stadt Altentreptow 

2.2 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustands und der 
Umweltmerkmale  

Im Rahmen der örtlichen Besichtigung des Vorhabenstandortes wurde festgestellt, dass der 
naturschutzfachliche Wert der Eingriffsfläche gering ist. Das Vorhaben ist sowohl maßnahme- 
als auch schutzgutbezogen darzustellen und zu bewerten. Im Falle des vorliegenden 
Bauleitplans sind somit folgende Auswirkungen aufgrund der Errichtung und des Betriebes 
einer Freiflächen-Photovoltaikanlage zu berücksichtigen: 

Baubedingte Auswirkungen 
• Lärm- und Schadstoffbelastung, Beunruhigung durch baubedingten Verkehr 

Anlage-, betriebsbedingte Auswirkungen 
• Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
• Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Wasser, Pflanzen und Tiere 

Zusammenfassend wurden drei Konfliktschwerpunkte mit einem erhöhten Untersuchungs-
bedarf festgestellt:  

1. Unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft durch geplante 
Flächeninanspruchnahme betreffen die Schutzgüter Fläche, Boden, Tiere und Pflanzen. 

2. Lärm, Staub sowie Schadstoffimmissionen während der Bauphase sind bezüglich der 
Schutzgüter Mensch und Gesundheit, Boden, Pflanzen und Tiere zu beurteilen.  

3. Die Wahrnehmbarkeit der Anlage ist bezüglich der Schutzgüter Tiere, Mensch und 
Landschaftsbild zu beurteilen. 

Weitere Konfliktschwerpunkte sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Im 
Rahmen der weiteren Betrachtung der Umweltauswirkungen werden diese Konflikte eine 
besondere Berücksichtigung finden. 

Im Rahmen der Umweltprüfung ist die Prüfung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 
erforderlich.  
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2.2.1 Schutzgut Bevölkerung und menschliche Gesundheit 

Im Zuge des Aufstellungsverfahrens gilt es zu prüfen, ob die Planung Auswirkungen auf 
immissionsschutzrechtliche Belange erzeugen kann. Wesentliches Ziel ist die Sicherung 
gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse gemäß § 1 Abs. 6 BauGB. 

Immissionen die nach Art, Dauer oder Ausmaß dazu geeignet sind Gefahren oder erhebliche 
Nachteile und Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, 
sind gemäß § 3 Abs. 1 BImSchG als schädliche Umwelteinwirkungen definiert. Dabei werden 
Immissionen dort gemessen, wo sie einwirken. 

Nach § 50 BImSchG sind die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so 
zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen so weit wie möglich vermieden werden. 
Dieses Vorsorgeprinzip dient sowohl dem Schutz vorhandener störintensiver Nutzungen 
gegen heranrückende schutzbedürftige Nutzungen als auch der unmittelbaren Gewährleistung 
gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse für störempfindliche Nutzungen. 

Die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) stellt die Grundsätze hinsichtlich 
des Lärmschutzes dar. Die dort festgelegten Immissionsrichtwerte dürfen grundlegend nicht 
überschritten werden.  

Diese betragen in:   tags   nachts 

Industriegebieten    70 dB(A)  70 dB(A) 

Gewerbegebieten   65 dB(A)  50 dB(A) 

Kerngebieten, Dorfgebieten   60 dB(A)  45 dB(A) 

und Mischgebieten  

allgemeinen Wohngebieten  55 dB(A)  40 dB(A) 

und Kleinsiedlungsgebieten    

Reinen Wohngebieten   50 dB(A)  35 dB(A) 

Kurgebieten, Gebieten für  45 dB(A)  35 dB(A) 

Krankenhäuser und Pflegeanstalten 

Der Standort der geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlage befindet sich im Außenbereich. Als 
mögliche Immissionsorte zählen zum einen Wohnstandorten im Außen- und Innenbereich 
sowie zum anderen Verkehrswege, wie Straßen und Bahnlinien.  

Die nächstgelegenen Wohnnutzungen befinden sich südlich des Planungsraumes in ca. 380 m 
Entfernung in der Ortslage Buchar sowie in ca. 360 m Entfernung in der Ortslage Rosemarsow. 
Den Wohnnutzungen im Innenbereich ist der Schutzanspruch eines Allgemeinen 
Wohngebietes zuzuordnen. 
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Als weitere potenzielle Immissionsorte für Verkehrsteilnehmer sind die Bahntrasse 
Neubrandenburg - Stralsund, die südlich vorbeiführende Straße zu Rosemarsow und die östlich 
gelegene Gemeindestraße zu benennen.  

Erhebliche Auswirkungen auf diese Immissionsorte sind näher zu untersuchen. 
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2.2.2  Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt  

Pflanzen und Biologische Vielfalt 

Für die Bestandsaufnahme der Biotoptypen im Untersuchungsraum wurden als 
Datengrundlage die veröffentlichten Geoinformationsdaten des Geoportals Mecklenburg-
Vorpommern herangezogen. 

Auf dieser Grundlage und mit Hilfe der Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen und FFH-
Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpommern mit Stand 2013 erfolgte die Darstellung der 
Biotop- und Nutzungstypen des Untersuchungsraumes (siehe Anlage 1). Differenziert nach 
zusammengefassten Hauptgruppen erfolgt im Weiteren eine kurze Beschreibung der im 
untersuchten Natur- und Landschaftsraum relevanten Biotoptypen: 

Ergebnisse 

Die Bereich des geplanten sonstigen Sondergebietes ist als intensiv genutzte Äcker (ACS) 
einzuschätzen.  

Ackerflächen werden landwirtschaftlich bearbeitet und sind folglich wesentlich als naturfern 
einzuschätzen. Die im Geltungsbereich vorherrschenden Flächen sind intensiv genutzt und 
strukturarm. Das Vorkommen von Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie ist 
entsprechend auszuschließen. Hochwertige Biotope befinden sich außerhalb des festgesetzten 
Sondergebietes und werden als solches gekennzeichnet sowie erhalten. Die derzeitige 
landwirtschaftliche Nutzung unterbindet das Ausbilden einer artenreichen Vegetationsdecke. 

Biotoptypen mit hoher Bedeutung 

Als Biotoptypen mit einer hohen Bedeutung sind insbesondere die stehenden Kleingewässer 
(S) sowie das Feldgehölz heimischer Arten (BFX) zu benennen. Diese unterliegen dem 
gesetzlichen Biotopschutz und werden vollständig erhalten. 

Biotoptypen mit mittlerer Bedeutung 

Angrenzend an den Planungsraum befindet sich eine ruderale Staudenflur (RHU).  

Biotoptypen mit geringer Bedeutung 

Die festgesetzten Sondergebiete umfassen intensiv genutzte Ackerflächen (09130). Durch eine 
regelmäßige Bewirtschaftung mit landwirtschaftlicher Großtechnik sowie den Einsatz von 
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln wird die Bedeutung als Lebensraum eingeschränkt.     

Biotoptypen mit untergeordneter Bedeutung 

Die Gleisanlage (OVE) und Straßen sind naturfern und zum Großteil versiegelt. Eine Bedeutung 
als Lebensraum lässt sich vorliegend nicht ableiten. 

 

Flora 
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Streng geschützte Farn- und Blütenpflanzen in Mecklenburg-Vorpommern sind der Sumpf-
Engelwurz (Angelica palustris), Kriechender Sellerie (Apium repens), Vierteiliger Rautenfarn 
(Botrychium multifidum), Einfacher Rautenfarn (Botrychium simplex), Herzlöffel (Caldesia 
parnassifolia), Echter Frauenschuh (Cypripedium calceolus), Sand-Silberscharte (Jurinea 
cyanoides), Sumpf-Glanzkraut (Liparis loeselii), Schwimmendes Froschkraut (Luronium natans), 
Zwerg-Mummel, Zwerg-Teichrose (Nuphar pumila), Karlszepter (Pedicularis  sceptrum-
carolinum), Finger-Küchenschelle (Pulsatilla patens), Frühlings-Küchenschelle (Pulsatilla 
vernalis), Moor-Steinbrech (Saxifraga hirculus), Violette Schwarzwurzel (Scorzonera purpurea) 
und Vorblattloses Leinblatt (Thesium ebracteatum). 

Das Vorkommen von Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie kann aufgrund der 
Vornutzung des Vorhabenstandortes als Ackerland ausgeschlossen werden.  

Derzeitige Hauptnutzungen unterbinden in weiten Teilen des Planungsraumes bis heute das 
Ausbilden einer artenreichen Vegetationsdecke. Innerhalb des festgesetzten sonstigen 
Sondergebietes befinden sich keine gesetzlich geschützten Biotope gemäß § 30 des BNatSchG 
i. V. m. §§ 18 BbgNatSchAG. 

Eine Flächeninanspruchnahme erfolgt nicht. Gehölzbeseitigungen oder Beeinträchtigungen 
sind nicht erforderlich. 

Fauna 

Die Betroffenheit der Artengruppen Amphibien, Fledermäuse, Reptilien sowie Brutvögel 
verschiedener Gilden müssen näher untersucht werden. Es handelt sich insbesondere um 
folgende Arten: 

Amphibien:  Moorfrosch, Laubfrosch, Rotbauchunke, Teichmolch, Grasfrosch, 
Grünfrösche, Erdkröte, Teichfrosch 

Reptilien:  Zauneidechse 

Brutvögel: Grauammer, Heidelerche, Feldlerche, Braunkehlchen, Blaukehlchen, 
Wachtelkönig, Buchfink, Heckenbraunelle, Gartengrasmücke, Zaunkönig, 
Stieglitz, Ringeltaube, Amsel 

Hinweise auf Vorkommen oder Konfliktpotentiale mit anderen relevanten Arten oder 
Artengruppen wurden nicht festgestellt.   
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2.2.3  Schutzgut Fläche  

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen 
werden und Bodenversiegelungen sollen auf ein unbedingt notwendiges Maß begrenzt 
werden.  

Vorliegend werden ausschließlich intensiv genutzte Ackerflächen mit einem mittlerem 
landwirtschaftlichen Ertragsvermögen in Anspruch genommen.  

Nach der Betriebsdauer wird die Freiflächen-Photovoltaikanlage vollständig zurückgebaut. Die 
Modultische und Nebenanlagen werden einer fachgerechten Wiederverwertung zugeführt. 
Demnach erfolgt kein dauerhafter Flächenentzug. 
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2.2.4 Schutzgut Boden  

Die Bewertung des Bodens erfolgt anhand der Bodenfunktionen als Lebensgrundlage und 
Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, als Nährstoff- und 
Wasserspeicher, als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen 
insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers, als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 
und als Nutzfläche. 

Böden mit hoher Bedeutung als Lebensraum 

Als Böden mit hoher Bedeutung als Lebensraum für Flora und Fauna sind solche zu nennen, 
die das Vorkommen spezieller Arten ermöglichen. Solche Böden sind innerhalb des 
Planungsraumes nicht vorhanden. 

Böden mit hoher Bedeutung als Regler für den Stoff- und Wasserhaushalt 

Aufgrund der derzeitigen und vorangegangenen Nutzung ist davon auszugehen, dass die 
wesentlichen Bodenfunktionen innerhalb des Geltungsbereiches durchschnittlich vorhanden 
sind. Insofern hat der Boden in diesem Bereich für den Stoff- und Wasserhaushalt keine 
hervorgehobene Bedeutung. 

Böden mit hoher Bedeutung als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 

Im Bereich des Plangebietes befinden sich keine eingetragenen Baudenkmale. Im 
Planungsraum sind keine Bodendenkmale bekannt. 

Böden mit einer hohen Bedeutung als Nutzfläche  

Die Böden in Untersuchungsraum sind durch mittlere Bodenwertzahlen gekennzeichnet und 
weisen demnach eine mittlere Bedeutung für die Landwirtschaft auf.  
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Abbildung 6: Karte des landwirtschaftlichen Ertragsvermögens 
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2.2.5 Schutzgut Wasser 

Oberflächenwasser 

Im Planungsraum befinden sich zwei temporäre Kleingewässer, welche als solches erhalten 
werden. Weitere Gewässer sind innerhalb des Geltungsbereiches nicht vorhanden. 

Der Wasser- und Bodenverband (WBV) „Untere Tollense/ Mittlere Peene“ teilte mit 
Stellungnahme vom 30.11.2022 mit, dass der Planungsraum im nördlichen Randbereich das 
verrohrte Gewässer II. Ordnung (BU 1) berührt (siehe Abbildung 4). Es ist ein beidseitiger, 
bebauungsfreier und unbepflanzter Korridor an Gewässern von 10 m einzuhalten. 

Der Geltungsbereich des Bauleitplans berührt keine Wasserschutzgebiete. Ebenso sind keine 
nach Landeswasserrecht festgesetzte Heilquellenschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete 
sowie überflutungsgefährdete Flächen vorhanden oder betroffen. 

Zeitlich begrenzte Grundwasserabsenkungen sind für das Vorhaben nicht erforderlich. Das 
Niederschlagswasser kann weiterhin auf der Vorhabenfläche versickern. 

Grundwasser 

Der Planungsraum liegt außerhalb von Trinkwasserschutzgebieten.  

Gemäß den Karten des Geoportals M-V betragen die Grundwasserhöhengleichen 36 bis 32 m. 

 

Abbildung 7: Grundwasserhöhengleichen (https://www.geoportal-mv.de/gaia/gaia.php) 
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Der Grundwasserflurabstand im Planungsraum ist der nachstehenden Abbildung zu 
entnehmen. Er beträgt ca. >5-10 m im nördlichen Teilbereich und >10 m im südlichen 
Teilbereich. 

Die Überdeckung des Grundwasserleiters gilt damit im Süden als „bedeckt“ und im Norden als 
„quasi bedeckt“. 

 

Abbildung 8: Grundwasserüberdeckung (https://www.geoportal-mv.de/gaia/gaia.php) 
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2.2.6 Schutzgut Landschaft 

Die Bewertung der Erlebnisqualität und des Landschaftsbildes erfolgt verbal-argumentativ 
anhand der standortbezogenen Kriterien zur Vielfalt, Eigenart, Naturnähe (Kulturgrad) und 
Schönheit (Erleben). 

Der Untersuchungsraum befindet sich in der Landschaftszone 3 – Rückland der 
Mecklenburgischen Seenplatte.  

Durch die bisherige Nutzung als Intensivacker hat der Planungsraum keine Bedeutung für die 
Erholungsnutzung.  

Vorliegend sind keine unzerschnittenen, störungsarmen und hochwertigen 
Landschaftsbildräume von der Planung betroffen. Der Planungsraum selbst gilt demnach als 
strukturarme Agrarlandschaft ohne prägende Gliederungselemente mit geringer 
Erlebniswirksamkeit. Angrenzende sichtverstellende Landschaftselemente werden mit der 
Planung nicht beseitigt.  

  

Abbildung 9: Fotografie des Planungsraumes (Blickrichtung Nordwesten) 

Der Planungsraum wird im Nordwesten sowie entlang der Bahnstrecke im Westen durch lineare 
Gehölzstrukturen eingefasst, wodurch bereits ein natürlicher Sichtschutz gegeben ist. Diese 
strukturgebenden Gliederungselemente werden vollständig erhalten.  

Bewertet man den Zustand der untersuchten Landschaft mittels der Erlebnisfaktoren Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit, so trägt das geplante sonstige Sondergebiet durch seine Vorprägung 
eine geringe Bedeutung für den Natur- und Landschaftsraum.  
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Die Eigenart bezeichnet die historisch gewachsene Charakteristik und Unverwechselbarkeit 
einer Landschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dabei kann die Eigenart sowohl natürlich als 
auch menschlich geprägt sein.  

Als Teil der Kulturlandschaft mit den für den Bereich des Vorhabenstandortes typischen 
Landnutzungsformen ist der Vorhabenstandort in seiner Eigenart typisch für eine seit 
Jahrhunderten anthropogen überprägte Agrarlandschaft.  

Als Biotopstrukturen, die zu einer Aufwertung des Landschaftsbildes führen und damit die 
Erlebbarkeit der Landschaft steigern, sind im Untersuchungsraum vor allem die angrenzenden 
linearen Gehölzbiotope zu benennen.  

Als naturnah und vielfältig wird eine Landschaft empfunden, in der erkennbare menschliche 
Einflüsse und Nutzungsspuren nahezu fehlen. Für den in Rede stehenden Planungsraum kann 
kein naturnaher Charakter festgestellt werden.  

Die Naturnähe und Vielfalt als Ausdruck für die erlebbare Eigenentwicklung, Selbststeuerung, 
Eigenproduktion und Spontanentwicklung in Flora und Fauna beschränkt sich auf das Umfeld 
außerhalb des Einflussbereiches des Vorhabens. 

Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf das Landschaftsbild sind dennoch näher zu 
untersuchen. 
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2.2.7 Schutzgut Luft und allgemeiner Klimaschutz  

Das Klima der Region ist warm und gemäßigt. 

Nach der Klassifikation von Köppen und Geiger ist der Klimatyp im Planungsraum Cfb. Das Cfb-
Klima ist einer der am häufigsten anzutreffenden Klimatypen in Mittel- und Westeuropa. Die 
Niederschläge sind relativ gleichmäßig verteilt und die Temperaturen der vier wärmsten 
Monate liegt über dem 10°C-Mittel.1  

Gemäß des Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans Mecklenburgische Seenplatte befindet 
sich die Ortslage Buchar in einer niederschlagsbenachteiligten Region. 

 

Abbildung 10: Ausschnitt aus dem Gutachterlichen Landschaftsrahmenplan MS (Planungsraum rot markiert) 

  

 

1 http://klima-der-erde.de/koeppen.html 
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2.2.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter  

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Bereich des Planungsraumes keine 
Bodendenkmale bekannt. 

Innerhalb des Plangebietes sind keine Baudenkmale vorhanden, die als Denkmal im Sinne des 
Denkmalschutzgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern eingetragen und als 
Zeitzeugen der Geschichte zu erhalten sind. 

 

2.2.9  Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung  

Innerhalb der Vorhabenfläche befinden sich keine Schutzgebiete nationaler bzw. 
gemeinschaftlicher Bedeutung.  

Als nächstgelegenes europäisches Schutzgebiet ist das Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung (GGB) DE_2245-302 „Tollensetal mit Zuflüssen“ zu benennen.  Dieses erstreckt sich 
östlich in ca. 1.800 m Entfernung zum Vorhabenstandort. Das nächstgelegene 
Vogelschutzgebiet DE_2347-401 „Großes Landgrabental, Galenbeker und Putzarer See“ 
befindet sich in etwa 8,5 km Entfernung.  
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2.3 Entwicklungsprognosen des Umweltzustands 

2.3.1 Entwicklungsprognosen bei der Durchführung der Planung 

Unter Berücksichtigung des oben dargestellten Vorhabens erfolgt nun im Folgenden die 
Beschreibung der Auswirkungen der Planung auf die zu untersuchenden Schutzgüter. 

2.3.1.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Bevölkerung und menschliche Gesundheit 

Blendwirkungen 

Für die Photovoltaikanlage Buchar wurde durch die Obst & Hamm GmbH eine Untersuchung 
über die Reflexionen der Sonne an den Modulen und deren Auswirkungen auf Immissionsorte 
auf der Bahntrasse Neubrandenburg - Stralsund, der südlich vorbeiführenden Straße zu 
Rosemarsow und der östlich gelegenen Gemeindestraße durchgeführt. 

Süd-Ausrichtung der Module 

„Die Untersuchung zeigt, dass auf der Bahntrasse bei einer Südausrichtung mit einem Azimut 
zwischen 170° und 190° Lichtimmissionen von März bis September in den Morgenstunden zu 
erwarten sind. Die maximale Dauer beträgt rund 10 Minuten. Die reflektierenden Module liegen 
nicht im Sichtfeld der Zugführer. Eine Gefährdung des Bahnverkehrs durch Lichtimmissionen 
ist nicht erkennbar. 

Die Untersuchung der Straße zu Rosemarsow zeigt bei einer Südausrichtung mit einem Azi-
mut zwischen 170° und 180°, dass von April bis September Lichtimmissionen in den Abend-
stunden zu erwarten sind. Die reflektierenden Module liegen nicht im Sichtfeld der Fahrzeug-
führer. Eine Gefährdung des Straßenverkehrs ist nicht erkennbar. 

Die Untersuchung der Gemeindestraße zeigt bei einer Südausrichtung, dass von Januar bis 
Dezember Lichtimmissionen in den Nachmittags- und Abendstunden zu erwarten sind. Die 
reflektierenden Module liegen bei einem Azimut der Module größer 170° bis 190° zum Teil im 
Sichtfeld der Fahrzeugführer. Unter Verwendung eines Blendschutzzauns oder einer 
geeigneten Begrünung kann eine Gefährdung des Straßenverkehrs ausgeschlossen werden. 
Bei einem Azimut von 170° liegen die reflektierenden Module nicht im Sichtfeld der 
Fahrzeugführer. Eine Gefährdung ist bei einem Azimut von 170° nicht erkennbar.“2 

 

 

 

 

2 Blendgutachten (Obst & Hamm GmbH vom 22.11.2022): S. 11 
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Ost-West-Ausrichtung 

„Bei einer Ost-West Ausrichtung der Module treten bei der Bahntrasse und der Straße zu Ro-
semarsow Reflexionen im Sichtfeld der Fahrzeug- und Zugführer auf. Aufgrund dessen ist diese 
Ausrichtung eher ungeeignet und nicht zu empfehlen.“ 

Betriebliche Lärmemissionen 

Von den Solarmodulen selbst sind keine Lärmemissionen zu erwarten. Betriebsbedingte 
Lärmemissionen könnten im Nahbereich der Anlage durch Nebenanlagen wie Zentral- und 
Stringwechselrichter, Trafostationen, Batteriespeicher und Kühleinrichtungen entstehen.  

In der Bauleitplanung findet zur Berücksichtigung des Schallschutzes die DIN 18005 
„Schallschutz im Städtebau" Anwendung. Geräuschemissionen werden durch technische 
Anlagen (Wechselrichterstationen und Transformatoren) und durch die Motoren bei 
nachgeführten Anlagen hervorgerufen. Je nach Entfernung dieser Anlagen zu den 
Immissionsorten, kann es zu Beeinträchtigungen durch Lärm kommen.  

Lärmrelevante Anlagen sind mit einem ausreichend großen Mindestabstand zur 
nächstgelegenen Wohnbebauung zu errichten. Diese planerische Vorgabe ist in Abhängigkeit 
der konkreten Anlagenplanung, der Geräuschpegel von Wechselrichtern und der Art der 
Einhausung etc. im Zuge der bauordnungsrechtlichen Zulassung des Vorhabens gutachterlich 
nachzuweisen. 

Betriebliche sonstige Immissionen  

Eine Beleuchtung des Anlagengeländes ist nicht vorgesehen.  
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2.3.1.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Pflanzen und Biologische Vielfalt 

Im § 14 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind Eingriffe in Natur und Landschaft 
definiert als „Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen 
des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich 
beeinträchtigen können.“ 

Innerhalb dieser Unterlage ist zu prüfen, welche Auswirkungen die mit dem Bauleitplan 
getroffenen Festsetzungen auf Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt des 
Untersuchungsraumes haben können.  

Die Beeinträchtigung bis hin zum Entzug von Lebensräumen ist für Pflanzen und Tiere auf den 
Planungsraum selbst und die damit in Verbindung stehende Festsetzung von sonstigen 
Sondergebieten begrenzt.  

Unter Punkt 2.2 dieser Unterlage wurde dargestellt, dass der Vorhabenstandort eine geringe 
Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz aufweist. Beeinträchtigungen von höheren Arten 
und Lebensgemeinschaften durch Versiegelung und Flächeninanspruchnahme sind deshalb 
weitestgehend auszuschließen. 

Hochwertige Biotopstrukturen außerhalb der Plangeltungsbereiche werden durch bauliche 
Veränderungen nicht berührt. 

Auswirkungen in der Bauphase: 

Eine Beseitigung oder Beeinträchtigung von Wertbiotopen oder gesetzlich geschützten 
Biotopen findet dabei jedoch nicht statt.  

Vermeidung und Minderung 

Es werden ausschließlich intensiv genutzte Ackerflächen mit einer geringen Bedeutung für den 
Arten- und Biotopschutz in Anspruch genommen.  

Ausgleich 

Die mit dem Vorhaben in Verbindung stehenden Eingriffe können durch die Zuordnung, 
Sicherung und Umsetzung von geeigneten Ausgleichsmaßnahmen vollständig kompensiert 
werden. 
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Fauna 

Ein erhöhter Untersuchungsbedarf für Amphibien, Reptilien, Fledermäuse und Brutvögel 
(Offenland- und Gehölzbrüter) konnte im Kapitel 2.2.2 auf der Grundlage der Relevanzprüfung 
abgeleitet werden.  

Amphibien 

Im Planungsraum sind wasserführende Ackerhohlformen vorhanden, welche Lebensräume von 
Amphibien darstellen.  Ein Vorkommen von Amphibien im Planungsraum ist potenziell 
möglich. 

Mit den im Artenschutzfachbeitrag beschriebenen Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen kann sichergestellt werden, dass für die Amphibien keine 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände berührt werden.  

Reptilien 

Innerhalb des sonstigen Sondergebietes sind keine Vorzugslebensräume oder potenzielle 
Winterquartiere vorhanden. Ein Vorkommen von Zauneidechsen ist potenziell im Bereich des 
Bahndammes möglich. 

Mit den im Artenschutzfachbeitrag beschriebenen Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen kann sichergestellt werden, dass für Reptilien keine 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände berührt werden.  

Fledermäuse 

Im Planungsraum befinden sich keine geeigneten Winterquartiere von Fledermäusen. Ebenfalls 
erfolgen mit der Planung keine Eingriffe in Gehölzstrukturen, die als Sommerlebensräume 
dienen könnten. Der Vorhabenstandort kann auch während der Bauphase als Jagdhabitat 
genutzt werden.  

Mit den im Artenschutzfachbeitrag beschriebenen Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen kann sichergestellt werden, dass für Fledermäuse keine 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände berührt werden.  

 

Avifauna 

Aufgrund der Habitatausstattung und der vorhandenen Nutzung kann unter Berücksichtigung 
der relevanten Wirkfaktoren der zu bewertende Bestand europäischer Brutvogelarten auf 
störungsunempfindliche Brutvögel der Offenlandbereiche sowie Brutvogelarten der Gehölze 
beschränkt werden. 

Mit den im Artenschutzfachbeitrag beschriebenen Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen kann sichergestellt werden, dass für die Avifauna keine 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände berührt werden.  

2.3.1.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche 
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Die Ackerflächen haben aufgrund des mittleren landwirtschaftlichen Ertragsvermögens keine 
hervorgehobene Bedeutung für die Landwirtschaft. Die Module werden auf 
Rammfundamenten aufgeständert, so dass keine großflächige Versiegelung des Bodens 
erforderlich ist.  

Die Festsetzungssystematik sieht zudem eine zeitliche Befristung des Vorhabens von maximal 
40 Jahren vor. Als Folgenutzung wird Fläche für die Landwirtschaft im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 
18a BauGB festgesetzt. Ein dauerhafter Entzug der Fläche für die Landwirtschaft ist demnach 
nicht zu befürchten. 

Innerhalb des Geltungsbereiches kommt es aufgrund der Errichtung von Trafostationen zu 
einer Vollversiegelung in einem Umfang von maximal 10 m². Die Eingriffe werden über die in 
der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung beschriebenen Maßnahmen kompensiert. 

Großflächige Versiegelungen können im Rahmen der vorliegenden Minimierungsansätze 
weitestgehend vermieden werden. Es sind keine erheblichen negativen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Fläche erkennbar.  

 

2.3.1.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

Es handelt sich im Planungsraum überwiegend um Böden mit normaler Funktionsausprägung 
ohne besondere Bedeutung als Lebensraum für geschützte Pflanzen und Tiere. Diese Böden 
haben als Naturkörper und Lebensgrundlage für Menschen und Tiere, insbesondere in ihren 
Funktionen als Lebensraum für Bodenorganismen, als Standort für die natürliche Vegetation 
und Standort für Kulturpflanzen, als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf, als Filter und Puffer 
für Schadstoffe sowie als landschaftsgeschichtliche Urkunde eine untergeordnete Bedeutung. 

Durch den Einsatz der bautechnischen Geräte sowie durch den Fahrzeugverkehr besteht die 
potenzielle Gefährdung der Freisetzung von Schadstoffen (Treibstoffe, Schmieröle), 
insbesondere in Senken, in denen sich das Niederschlagswasser ansammeln kann. Vor Beginn 
der Bauarbeiten sind die Baufahrzeuge auf ihren technisch einwandfreien Zustand zu prüfen. 
Mängel an Fahrzeugen sind umgehend zu beheben. Mangelhafte Fahrzeuge und Geräte sind 
von der Baustelle zu entfernen. Gleichzeitig werden die Fahrzeugführer der Baufahrzeuge auf 
diese potenzielle Gefährdung hingewiesen und hinsichtlich einer ordnungsgemäßen und 
umsichtigen Bauausführung belehrt. Lagerplätze sind in einem ordnungsgemäßen Zustand zu 
halten, der ein Freisetzen von Schadstoffen unterbindet. 

Ereignet sich trotz umsichtiger Arbeitsweise eine Havarie und kommt es dabei zur Freisetzung 
von Schadstoffen, so ist der verunreinigte Boden umgehend ordnungsgemäß zu entsorgen 
und gegen unbelasteten Boden auszutauschen.  

Die Arbeiten sind so auszuführen, dass Verunreinigungen von Boden und Gewässer durch 
Arbeitsverfahren, Arbeitstechnik, Arbeits- und Transportmittel nicht zu befürchten sind. Bei 
auftretenden Havarien mit wassergefährdenden Stoffen ist der Schaden sofort zu beseitigen.  
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Die zuständige untere Wasserbehörde ist unverzüglich über die Havarie und die eingeleiteten 
Maßnahmen zu informieren.  

Die Bauleitung hat u. a. die Einhaltung der umweltschutzrelevanten Bestimmungen zu 
kontrollieren und durchzusetzen.  

Für das Schutzgut Boden ist festzustellen, dass die wesentlichen Funktionen durch die geplante 
Errichtung und den Betrieb einer Freiflächen-Photovoltaikanlage nicht verloren gehen.  

Die Verlegung der Kabel beschränkt sich auf Flächen mit geringer Bedeutung für den Arten- 
und Biotopschutz. Die Fläche wird nur während der Baudurchführung temporär beansprucht. 
Der Arbeitsstreifen kann nach der Verlegung wieder rekultiviert werden. Die Wertigkeit des 
Biotoptyps wird nicht verändert. 

Falls Anzeichen für altlastenrelevante Bodenbelastungen angetroffen werden, sind 
unverzüglich die Arbeiten einzustellen und die untere Wasserbehörde zu informieren.  

Treten bei Erdarbeiten Auffälligkeiten, wie z.B. unnatürliche Verfärbungen, Gerüche oder 
Müllablagerungen auf, ist der Fachdienst Natur- und Umweltschutz des Landkreises zu 
informieren, um weitere Verfahrensschritte abzustimmen. 
  



S e i t e  | 36 

 

14. Änderung des Flächennutzungsplans                                            Umweltbericht, Stand August 2025                                                          
der Stadt Altentreptow 

2.3.1.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Der Untersuchungsraum befindet sich nicht in einer Trinkwasserschutzzone bzw. in einem 
Überschwemmungsgebiet.  

Allerdings besteht durch den zu erwartenden Fahrzeugverkehr während der Bauphase die 
potenzielle Gefährdung der Freisetzung von Schadstoffen (Treibstoffe, Schmieröle) 
insbesondere in Senken, in denen sich das Niederschlagswasser ansammeln kann.  

Vor Beginn von erforderlichen Bauarbeiten sind die Baufahrzeuge auf ihren technisch 
einwandfreien Zustand zu prüfen. Mängel an Fahrzeugen sind umgehend zu beheben. 
Mangelhafte Fahrzeuge und Geräte sind von der Baustelle zu entfernen. 

Vor Beginn der Bauarbeiten werden die Fahrzeugführer der Baufahrzeuge auf diese potenzielle 
Gefährdung hingewiesen und hinsichtlich einer ordnungsgemäßen und umsichtigen 
Bauausführung belehrt. 

Ereignet sich trotz umsichtiger Arbeitsweise eine Havarie und kommt es dabei zur Freisetzung 
von Schadstoffen, so ist der verunreinigte Boden umgehend ordnungsgemäß zu entsorgen 
und gegen unbelasteten Boden auszutauschen. Die untere Wasserbehörde des Landkreises ist 
unverzüglich über die Havarie und die eingeleiteten Maßnahmen zu informieren.  

Die Bauleitung hat u. a. die Einhaltung der umweltschutzrelevanten Bestimmungen zu 
kontrollieren und durchzusetzen. Die Trafostation wird mit einer flüssigkeitsundurchlässigen 
Auffangwanne errichtet.  

Die Arbeiten sind so auszuführen, dass Verunreinigungen von Boden und Gewässer durch 
Arbeitsverfahren, Arbeitstechnik, Arbeits- und Transportmittel nicht zu besorgen sind. Bei 
auftretenden Havarien mit wassergefährdenden Stoffen ist der Schaden sofort zu beseitigen. 
Die untere Wasserbehörde des Landkreises ist unverzüglich über die Havarie und die 
eingeleiteten Maßnahmen zu informieren.  

Eine erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser durch das bau-, 
anlage- und betriebsbedingte Gefährdungspotenzial des Schadstoffeintrags in Boden-, Grund 
und Oberflächenwasser ist bei ordnungsgemäßer Bauausführung nicht zu erwarten. 

Befestigte Flächen sind, soweit möglich, in versickerungsfähiger Bauweise auszuführen. 
Oberflächlich anfallendes Niederschlagswasser u.a. Abwasser darf ungereinigt/verschmutzt 
nicht in Gewässer eingeleitet oder abgeschwemmt werden. 

Das Niederschlagswasser wird trotz punktueller Versiegelungen und der Überdachung mit 
Solarmodulen überwiegend vollständig und ungehindert im Boden versickern. Eine 
Reduzierung der Grundwasserneubildung erfolgt nicht.    

 

2.3.1.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Luft und Allgemeiner Klimaschutz  
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Durch die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage ist mit kleinflächigen Veränderungen der 
Standortfaktoren, vor allem durch Verschattung auszugehen, die auch mikroklimatische Folgen 
nach sich ziehen können. So ist im Bereich der verschatteten Flächen von insgesamt 
gemäßigten klimatischen Bedingungen (weniger Ein- und Ausstrahlung, verminderte 
Verdunstung) auszugehen. 

Die Fläche besitzt jedoch für die Frischluft- bzw. Kaltluftversorgung von Siedlungsstrukturen 
keine Bedeutung, daher sind die Auswirkungen als unerheblich einzustufen.  

Mit der geplanten Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage ist mit keinem Anstieg von 
Luftschadstoffen zu rechnen. Die Erzeugung von Solarenergie verringert den Bedarf an fossilen 
Energieträgern und trägt somit langfristig zu einer Verringerung von CO2-Emissionen und zum 
Klimaschutz bei. 

Dass Gebäude und bauliche Anlagen einen Einfluss auf die Umgebungstemperatur haben 
können, ist grundsätzlich kein neues Phänomen (Städte in gemäßigten Klimazonen sind häufig 
wärmer als das Umland). Für großflächige Solarparks ist nach aktuellen Studien aus den USA 
offenbar das Gegenteil anzunehmen. So hat ein internationales Forschungsteam für zwei große 
Solarparks in den USA und China Boden- und Satellitenmessdaten ausgewertet. Im Ergebnis 
konnte festgestellt werden, dass in einer Entfernung von 100 m der untersuchten Solarparks 
die Umgebungstemperatur um 2,3 Grad geringer ist als außerhalb des Einflussbereiches der 
Module. Mit zunehmender Entfernung reduziert sich jedoch der Kühleffekt.[1]  

Auch das Frauenhofer Institut weist in seinen Veröffentlichungen darauf hin, dass 
Moduloberflächen sich in der Betriebsphase erhitzen können, jedoch kühlen Sie im Vergleich 
zu einem Gebäude oder einer Asphaltfläche auch schneller wieder ab.  

Demnach reflektieren helle Oberflächen einen größeren Teil der auftreffenden Solarstrahlung, 
während dunkle Oberflächen mehr absorbieren und damit aufheizen. Der solare 
Reflexionsgrad einer Oberfläche gibt an, welcher Prozentsatz der eintreffenden Solarstrahlung 
reflektiert wird (solarer Albedo). 

PV-Module innerhalb der Betriebsphase weisen einen effektiven Albedo von 23-28 % auf. Eine 
Asphaltfahrbahn weist zum Vergleich ein Albedo von 12-25 % auf und grünes Gras etwa 26 %. 

Obwohl der Albedo einer in Betrieb befindlichen PV-Anlage mit dem einer Grünfläche 
vergleichbar ist, bleibt die Grünfläche bei ausreichender Wasserverfügbarkeit durch 
Verdunstungskühleffekte kühler, als die PV-Oberfläche.  

Gleichwohl senkt die durch Module bewirkte Teilverschattung den Wasserbedarf von Pflanzen 
und der verschattete Boden kann länger Feuchtigkeit speichern. Dieser Effekt einer 
verminderten Verdunstungsrate spricht für eine Kombination von PV und 

 

[1] Ground-mounted photovoltaic solar parks promote land surface cool islands in arid ecosystems - ScienceDirect 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667095X21000088?via%3Dihub
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Vegetationsoberflächen, wie Moorflächen, landwirtschaftliche Nutzflächen oder auf 
Biodiversität ausgerichtete Extensivgrünlandstrukturen innerhalb von klassischen Solarparks.   

Erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen der Luft sind mit der Aufstellung des 
Bauleitplans nicht zu erwarten.  
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2.3.1.7 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft 

Hochwertige Landschaftsbildräume sind von der bestehenden Festsetzung von sonstigen 
Sondergebieten nicht betroffen.  

Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch das geplante Vorhaben ist nur bedingt 
quantifizierbar. Es ist keine Wahrnehmbarkeit von Anlagenbestandteilen zur offenen 
Landschaft hauptsächlich mit zunehmender Entfernung bzw. in der unmittelbaren Nähe zur 
Anlage zu erwarten. 

Solarmodule und für den Betrieb erforderliche Nebenanlagen sind landschaftsfremde Objekte. 
Aufgrund ihrer Größe, ihrer Uniformität, der Gestaltung und der Materialverwendung führen 
sie zu einer Veränderung des Landschaftsbildes.  

Aufgrund der geringen Flächengröße des Vorhabens sind jedoch keine negativen 
Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild zu erwarten. 
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2.3.1.8 Auswirkungen auf Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 

Innerhalb des Planungsraumes befinden sich keine nationalen oder europäischen 
Schutzgebiete. Negative Auswirkungen auf die nächstgelegenen europäischen Schutzgebiete 
sind aufgrund des hohen Abstandes nicht zu erwarten. 

 

2.3.1.9 Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter  

Bodendenkmale 

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Bereich des Planungsraumes keine 
Bodendenkmale bekannt. 

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmale oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, 
sind diese gemäß § 11 Abs. 1 DSchG M-V der unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich 
anzuzeigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder 
Beauftragten des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege in unverändertem Zustand zu 
erhalten.  

Die Anzeigepflicht besteht für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer 
sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. 

Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige 
spätestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann die Frist im Rahmen 
des Zumutbaren verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des 
Denkmals dies erfordert (§ 11 Abs. 3 DSchG M-V). 

Negative Auswirkungen auf potenziell vorkommende Bodendenkmale können somit 
vermieden werden. 

Baudenkmale 

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Bereich des Planungsraumes und in der 
Umgebung keine Baudenkmale bekannt. 

Negative Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter sind nicht zu 
erwarten.  
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2.3.2 Anfälligkeit des Projekts für schwere Unfälle und/oder Katastrophen  

Gefährliche Stoffe im Sinne der Zwölften Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Störfall-Verordnung – 12. BImSchV), die die in Anhang I genannten 
Mengenschwellen überschreiten, sind beim Bau und Betrieb einer Freiflächen-
Photovoltaikanlage nicht vorhanden.  

Das Vorhaben unterliegt somit nicht den Anforderungen der Störfallverordnung. Es handelt 
sich um keinen Störfallbetrieb und auch im Umfeld sind keine Störfallbetriebe, so dass 
Wechselwirkungen nicht auftreten können. Die Gefahr von schweren Unfällen ist nicht 
gegeben. Eine erhebliche Gefahr des Austretens wassergefährdender Stoffe besteht mit dem 
geplanten Vorhaben nicht.  

Die Transformatorenstationen weisen alle, nach Wasserhaushaltsgesetz erforderliche 
Zertifikate auf. Erhebliche Beeinträchtigungen durch Betriebsstörungen und Leckagen können 
demnach weitgehend ausgeschlossen werden. Strom kann nicht unkontrolliert entweichen 

 

2.3.3  Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung des 
Vorhabens 

Es ist davon auszugehen, dass bei Nichtdurchführung des zu prüfenden Vorhabens das 
Plangebiet als landwirtschaftliche Nutzfläche bestehen bleibt.  

Darüber hinaus wird die Stabilität und Leistungsfähigkeit des Umwelt- und Naturhaushalts am 
geplanten Anlagenstandort keinen wesentlichen Veränderungen unterliegen. 

 

2.3.4 Gesamtbewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der Wechsel-
wirkungen zwischen den Schutzgütern 

Aufgrund von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen, der zurückhaltenden Erschließung 
des Planungsraumes, der Verwendung modernster Technologien und der Vermeidung von 
Neuversiegelungen fügt sich der geplante Anlagenstandort als Teil der Kulturlandschaft gut in 
den Bestand ein. 

Schutzgutbezogen erfolgt hier eine zusammenfassende Darstellung der Wirkungen des 
geplanten Vorhabens unter Berücksichtigung der zu erwartenden Wechselwirkungen zwischen 
den Schutzgütern. 

 

 

Schutzgut Bevölkerung und menschliche Gesundheit 
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Unter Punkt 2.2.1 dieser Unterlage konnten keine erheblichen Beeinträchtigungen des 
Schutzgutes Bevölkerung und menschliche Gesundheit ermittelt werden.  

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Betroffen ist ein Standort von ausschließlich geringer Bedeutung für den Arten- und 
Biotopschutz.  

Der Einfluss auf hochwertige und empfindliche Biotope und Lebensräume des 
Untersuchungsraumes wurde prognostisch ermittelt. Hier sind die Auswirkungen als gering 
einzuschätzen. Innerhalb des Planungsraumes sind keine erheblichen oder nachhaltigen 
Umweltauswirkungen für das Schutzgut Tiere und Pflanzen zu erwarten. 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Fläche 

Es konnten keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Fläche ermittelt werden. 
Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Boden 

Die Möglichkeit des Auftretens von Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern Boden, 
Pflanzen, Tiere und Wasser besteht nicht, denn eine wesentliche Veränderung des Bodens, die 
zu Verschiebungen im Pflanzen- und Tierbestand führen könnte, findet nicht statt. 
Wechselwirkungen sind in diesem Falle nicht abzuleiten. 

Schutzgut Wasser 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Luft und allgemeiner Klimaschutz 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Landschaft 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht erkennbar. 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht erkennbar. 
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2.4 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Die Prüfung alternativer Planungsansätze wird unter Berücksichtigung der aktuellen 
gesetzgeberischen Vorgaben zum notwendigen Ausbau erneuerbarer Energien 
vorgenommen. In diesem Zusammenhang zu berücksichtigen ist, dass das Planungsziel der 
Zulässigkeit von Freiflächen-Photovoltaikanlagen innerhalb des Hoheitsgebietes auf einer dazu 
benötigten sonstigen Sondergebietsfläche von etwa 9 ha als Mindestanforderung erfüllt 
werden soll. 

Grundsätzlich sollen für die großflächige Solarenergienutzung in erster Linie solche Bereiche 
überplant werden, in denen keine wesentlichen Störungen der Erholungseignung der 
Landschaft, einschließlich der optischen Ruhe, des Landschaftsbildes und der Lebensräume 
wildlebender Tiere, einschließlich Wander- und Flugkorridore zu erwarten sind. 

Bei der Suche nach Alternativen wurde der Maßstab der Verhältnismäßigkeit zu Grunde gelegt. 
Unzumutbar erscheint ein alternativer Planungsansatz, wenn der damit in Verbindung 
stehende technische und finanzielle Aufwand die Wirtschaftlichkeit der Umsetzung des 
geplanten Solarparks in Frage stellen und damit die Belange von Natur und Umwelt zu stark 
gewichtet werden. 

Die Null-Variante, also die Verfehlung des eigentlichen Planungsziels bietet dabei keine 
zumutbare Alternative. 

Die Vorschrift des § 1a Abs. 2 Satz 4 BauGB fordert von der planenden Gemeinde eine 
sorgfältige Ermittlung und Abwägung von Möglichkeiten der Inanspruchnahme von 
landwirtschaftlich genutzten Flächen. Neu ist auch, dass der Gesetzgeber die Anforderungen 
an die Rechtfertigung der Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen 
konkretisiert hat. Der vorsorgende, flächenbezogene Bodenschutz ist also durch die in § 1a 
Abs. 2 Satz 3 BauGB formulierten Grundsätze der Bodenschutzklausel und der 
Umwidmungssperrklausel nach § 1 Abs. 7 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen. 

Die Befugnisse der Gemeinde, mit den Instrumenten der Bauleitplanung die bauliche und 
sonstige Nutzung zu steuern, korrespondiert mit der Verpflichtung, dabei mit Grund und 
Boden sparsam und schonend umzugehen. 

§ 1a Abs. 2 BauGB ist jedoch kein Versiegelungsverbot. Dennoch ergibt sich in Verbindung mit 
der Bodenschutzgesetzgebung sowie Art. 20a GG für die Gemeinde eine Selbstverpflichtung 
der Ausnutzung von bestehenden Konversionsflächen oder Baulandreserven vor dem 
Verbrauch von baulich nicht vorgeprägten Freiflächen.  

Ausgehend vom gesamten Gemeindegebiet können zunächst alle Flächen ausgeschlossen 
werden, die innerhalb der bebauten Siedlungsbereiche dem Wohnen oder anderen 
Nutzungsansprüchen dienen. Sofern sich in Arrondierung zu diesen Siedlungen wirtschaftliche 
oder andere Konversionsflächen befinden, sind diese als Alternativstandort abzuprüfen.  
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Vorliegend ist festzustellen, dass im gesamten Hoheitsgebiet keine flächengleichen 
zusammenhängenden Konversions- oder Dachflächen zur Verfügung stehen. Es drängt sich 
entsprechend kein besserer Standort auf.    

Gleichfalls gilt, dass alle landwirtschaftlichen Nutzflächen mit einem vergleichbaren 
landwirtschaftlichen Ertragsvermögen als Alternative gelten.  

Würde das Ziel allein auf den bestmöglichen Erhalt landwirtschaftlicher Produktionsflächen 
abstellen, so wäre in letzter Konsequenz der Verzicht auf die Umsetzung des Bauleitplans eine 
nachhaltige Strategie im Sinne des Bestandsschutzes. Allerdings blendet dieser Ansatz die 
umweltpolitischen Zielstellungen der Mitigation des Klimawandels und des gesetzlich 
geforderten Zubaus erneuerbarer Energien völlig aus. Ein Verstoß gegen den strengen 
Maßstab der Zumutbarkeit läge damit auf der Hand. 

Auf Grund seiner anthropogenen Vorprägung durch die vorhandenen Verkehrstrassen ist die 
Flächenkulisse des Vorhabens, auch durch geltende Gesetzgebungen, besonders geeignet für 
die Errichtung von Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien. Im Planungsraum sind 
landwirtschaftlich genutzte Flächen mit durchschnittlich 43 Bodenpunkten vorhanden.  

Allein diese Feststellung führt zu dem Fazit, dass der einbezogene Geltungsbereich mit seiner 
ausreichenden Flächengröße, einer guten Erschließung zur Erreichbarkeit des Planungsraumes, 
seiner geringen Empfindlichkeit des betreffenden Natur- und Landschaftsraumes gut für die 
Energieerzeugung aus solarer Strahlungsenergie mittels einer Freiflächen-Photovoltaikanlage 
geeignet ist. Zusätzlich ist festzustellen, dass nach derzeitigem Kenntnisstand keine 
Fachgesetzgebungen oder Vorschriften vorliegen, die gegen die o. g. Planungsabsicht stehen 
oder gar als Vollzugshindernisse in die gemeindliche Abwägung einzustellen wären.  

Die aktive Solarenergieerzeugung steht aus verschiedenen Gründen im besonderen 
öffentlichen Interesse und soll entsprechend im Hoheitsgebiet der Stadt Altentreptow und 
innerhalb des Geltungsbereiches der 14. Änderung des Flächennutzungsplans umgesetzt 
werden.  

Im Sinne des Gesetzgebers und der in § 2 EEG formulierten Wichtung der Belange der 
Erzeugung erneuerbarer Energien werden vorliegend die Belange der Landwirtschaft 
zurückgestellt, ohne diese vollständig zu ignorieren.  

Somit ist festzustellen, dass sich kein vermeintlich besserer Standort für die vorliegende 
Planung aufdrängt. 
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2.5 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 
nachteiligen Auswirkungen 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Wirkungen auf Lebensräume und 
Arten: 

Allgemein 

• Alle Baumaßnahmen erfolgen unter ökologischer Baubegleitung. 

Avifauna 

• Zeitliche Beschränkung des Starts der bauvorbereitenden und direkten Baumaßnahmen 
hinsichtlich der Avifauna auf die brutfreie Periode (Oktober bis Februar) zur Vermeidung 
von Störungen.  

Alternativ Bauzeit für einzelne Streckenabschnitte ohne Brutvogelaktivitäten unter 
bestimmten Voraussetzungen (Kontrolle unmittelbar vor Baustart) auch innerhalb der 
Brutperiode, sofern die Baumaßnahmen (Beunruhigung) dort ohne Unterbrechung 
erfolgen.  

Reptilien 

• Berücksichtigung der Reptilien sowie der potenziellen Habitatbereiche bei 
Baumaßnahmen. Konfliktlösungen durch Zäunung bzw. Bauzeitenregelung. Alternativ 
wäre ein Baustart nicht vor Mitte Oktober (witterungsbedingt) möglich, da sich die Tiere 
dann in ihren Winterquartieren befinden. 

Amphibien 

• Baumaßnahmen erfolgen außerhalb der aktiven Phase in der Zeit von Oktober bis 
Februar. Sollte sich die Bauzeit verschieben, ist durch die fachgerechte Installation eines 
Folienschutzzaunes ein Einwandern von Individuen in das Baufeld wirkungsvoll zu 
verhindern. Die Leiteinrichtung ist für die Dauer der Baumaßnahmen zu erhalten. Die 
regelmäßige Kontrolle der Funktionsfähigkeit der Amphibienleiteinrichtungen hat durch 
einen Fachgutachter oder eine fachlich geeignete Person zu erfolgen. Darüber hinaus 
tägliche Kontrolle der Baugruben. 

Kleinsäuger 
• Die Umzäunung der Anlage muss eine Durchlässigkeit für Kleintiere gewährleisten. Dies 

kann durch einen angemessenen Bodenabstand des Zaunes oder ausreichende 
Maschengrößen im bodennahen Bereich gewährleistet werden. 
 

Insekten und Fledermäuse 

• Als Außenbeleuchtung sind nur zielgerichtete Lampen mit einem UV-armen, 
insektenfreundlichen, energiesparenden Lichtspektrum und einem warmweißen Licht mit 
geringen Blauanteilen im Spektrum von 2000 bis max. 3000 Kelvin Farbtemperatur 
zulässig. 
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Gemäß § 9 Abs. 1 BauGB können Festsetzungen im Bebauungsplan aus städtebaulichen 
Gründen erfolgen. In diesem Sinne fehlen für die o.g. Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen das städtebauliche Erfordernis und der bodenrechtliche 
Bezug. Aus diesem Grund erfolgt die für den Investor verpflichtende Sicherung der 
Maßnahmen innerhalb des Städtebaulichen Vertrages. 
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3. Weitere Angaben zur Umweltprüfung 

3.1 Beschreibung von methodischen Ansätzen und Schwierigkeiten bzw. 
Kenntnislücken 

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens erfolgte verbal argumentativ unter 
Einbeziehung bestehender gutachterlicher Untersuchungen. Hinweise zum Detaillierungsgrad 
und zu den Anforderungen an die Umweltprüfung wurden im Rahmen der frühzeitigen 
Behördenbeteiligung der zuständigen Fachbehörden ermittelt.    

3.2 Hinweise zur Überwachung (Monitoring) 

Über ein Monitoring überwacht die Stadt Altentreptow die erheblichen Umweltauswirkungen, 
um unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln.  

Das Monitoring-Konzept sieht vor, diese Auswirkungen durch geeignete 
Überwachungsmaßnahmen und Informationen unter Berücksichtigung der Bringschuld der 
Fachbehörden nach § 4 Abs. 3 BauGB in regelmäßigen Intervallen nach Realisierung des 
Vorhabens zu prüfen und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. 

Die Stadt Altentreptow plant, in einem Zeitraum von einem Jahr nach Realisierung des 
Vorhabens zu prüfen, ob die notwendigerweise mit mehr oder weniger deutlichen 
Unsicherheiten verbundenen Untersuchungen im Nachhinein zutreffen bzw. erhebliche 
unvorhersehbare Umweltauswirkungen aufgetreten sind. Alle mit dem Monitoring-Konzept in 
Verbindung stehenden Aufwendungen sind durch den Investor zu tragen. 

3.3 Erforderliche Sondergutachten 

Innerhalb der Umweltprüfung zum Bauleitplan wurde eine spezielle artenschutzrechtliche 
Prüfung (Artenschutzfachbeitrag) für den Untersuchungsraum durchgeführt.  

Gegenstand dieser naturschutzfachlichen Bewertung war es, zu prüfen, ob sich die 
vorhersehbaren Wirkungen von Freiflächen-Photovoltaikanlagen mit entsprechenden 
Empfindlichkeiten überlagern.  

Auf Grund der unterentwickelten Ausstattung des in Rede stehenden Planungsraumes ist es 
auszuschließen, dass die ökologische Funktion des vom geplanten Vorhaben betroffenen 
Gebietes als Fortpflanzungs- oder Ruhestätte in ihrem räumlichen Zusammenhang zerstört 
wird.  

Unter Einhaltung der diskutierten artenschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen lässt sich das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 
BNatSchG sicher ausschließen. 
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Für die Photovoltaikanlage Buchar wurde durch die Obst & Hamm GmbH eine Untersuchung 
über die Reflexionen der Sonne an den Modulen und deren Auswirkungen auf Immissionsorte 
auf der Bahntrasse Neubrandenburg - Stralsund, der südlich vorbeiführenden Straße zu 
Rosemarsow und der östlich gelegenen Gemeindestraße durchgeführt. 
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4. Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die Prüfung der Wirkung der geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlage auf die Schutzgüter 
des Untersuchungsraums ergab insgesamt, dass die Schutzgüter aufgrund der beschriebenen 
vorhabenbedingten Auswirkungen nicht erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt werden.  

Unter Einhaltung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahme ist von keiner Beeinträchtigung 
der relevanten und untersuchten Arten auszugehen. Eine Beeinträchtigung weiterer besonders 
oder streng geschützter Arten ist nicht ableitbar. Während der Betriebsphase sind 
vorhabenbedingt keine Immissionswirkungen im Plangebiet vorhersehbar, die auch nur 
ansatzweise zu immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen im Sinne von Überschreitungen 
gesetzlich vorgeschriebener Immissionsgrenzwerte führen könnten.  

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Umwelt als Summe der beschriebenen und bewerteten 
Schutzgüter konnte für dieses Vorhaben im Rahmen der Umweltprüfung nicht festgestellt 
werden. 
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